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GdP. Wir gestalten Zukunft. POLIZEI 2026  
 
vorangestellt: 
 

 
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
der 22. Ordentliche Landesdelegiertentag der GdP Rheinland-Pfalz, der vom 10. bis 12. Sep-

tember 2014 in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Fachbereich Polizei, auf dem 

Hahn stattfand, verabschiedete das nachstehende Programm als Leitlinie für die langfristigen 

Reformziele der GdP. 

Zuvor haben ungezählte Fachleute alleine, in Gruppenarbeiten und einem Workshop Beiträge 

zur Entstehung dieses Programms geleistet.  

 

Die Fachausschüsse der GdP sowie ihre Untergliederungen haben ergänzend und korrigie-

rend gewirkt und Vertreter des Landesvorstandes haben sich persönlich eingebracht und die 

Inhalte zusammengeführt. 

 

Allen, die geholfen haben, sage ich ein herzliches Dankeschön. 

 

Wie unser 2002 verabschiedetes Programm „Polizei 2014“ wird uns auch „POLIZEI 2026“ Leit-

linie und Nachschlagewerk sein. Und möglicherweise nicht nur uns, sondern interessierten 

Menschen aus Politik und Gesellschaft. 

 

Für uns gilt jedenfalls, dass wir natürlich bereit sind, mit Entwicklungen umzugehen, wie sie 

kommen, besser ist es aber, etwas dafür zu tun, dass die Dinge so kommen, wie wir sie uns 

vorstellen. 

 

Ich wünsche viel Freude beim Studieren und eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung 

mit den Inhalten. 

 

Für Eilige empfehle ich die Stichworte ab Seite 60. 

 

Ernst Scharbach 

 
Landesvorsitzender 

 
 

 

Gewerkschaft der Polizei – Landesbezirk Rheinland-Pfalz 

Nikolaus-Kopernikus-Str. 15 – 55129 Mainz 

Telefon: 06131 / 96009-0 

www.gdp-rp.de 

Verantwortlich: Ernst Scharbach – Landesvorsitzender 

 

http://www.gdp-rp.de/
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1. Die Polizei Rheinland-Pfalz und gesellschaft-
liche Entwicklungen – Wechselwirkungen 
und Herausforderungen 
 

Immer schnellere und vielfältige Verände-

rungen stellen die Gesellschaft vor große 

Herausforderungen. Soziale Strukturen, Ar-

beitsbedingungen, gesellschaftliches Zu-

sammenleben, soziale Interaktion und 

Wohn- bzw. Lebensformen in Deutschland 

befinden sich in einem stetigen Wandel. In 

besonderem Maße zeigt sich dies in einer 

veränderten, demografischen Struktur und 

der zunehmenden Vielfalt in der Bevölke-

rung. Ebenso wirkt sich der rasante techno-

logische Wandel mit immer kürzeren Innova-

tionszeiten unmittelbar und nachhaltig auf 

das Privat- und Berufsleben aus. 

Die Rolle des Staates ist in einer solche dy-

namischen Gesellschaft einem dauerhaften 

Veränderungsprozess unterworfen; Bürger-

beteiligung wird künftig eine weit größere 

Bedeutung als in der Vergangenheit haben, 

dies insbesondere auch unter Nutzung digi-

taler Möglichkeiten (z.B. E-Partizipation). Die 

Erwartungen der Bevölkerung in den Berei-

chen Transparenz, Kommunikation und In-

formation staatlicher Stellen sind erheblich 

gestiegen, Open Gouvernement gewinnt an 

Bedeutung. Darüber hinaus entwickeln sich 

neue Formen von Bürgerprotesten und –be-

wegungen. 

Viele dieser Veränderungen haben unmittel-

bare oder mittelbare Auswirkungen auf die 

Polizei. Politik und Polizei sind gleicherma-

ßen gefordert, sich diesen Herausforderun-

gen zu stellen. Die Wechselwirkungen von 

Veränderungsprozessen prägen die Aufga-

ben und das Vorgehen der Polizei im Bereich 

der Einsatzbewältigung, Kriminalitätsbe-

kämpfung und der Verkehrssicherheitsar-

beit. 
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Die aufgezeigten Prozesse und gesellschaft-

lichen Veränderungen stehen in engem Zu-

sammenhang mit der Wahrnehmung polizei-

licher Aufgaben. Der gesellschaftliche Wer-

tewandel und neue Lebens- und Arbeitsfor-

men bestimmen die zukünftige polizeiliche 

Organisationskultur, die Personalgewinnung 

und die Qualifizierung der Polizeibedienste-

ten. Organisation und Bedienstete werden - 

dem Prinzip des „lebenslangen Lernens“ fol-

gend - dynamische Phasen erleben. 

 

Die Polizei Rheinland-Pfalz befasst sich mit 

vielen Themen, oftmals aber nur mit Einzel-

aspekten, überwiegend Anlass bezogen und 

kurzfristig. Das Denken ist dabei häufig in 

Haushaltsjahren oder Legislaturperioden ge-

prägt. Dies verhindert oder erschwert zumin-

dest eine grundsätzliche Befassung und 

langfristige Überlegungen. 

 

Eine stärkere und professionellere Ausei-

nandersetzung mit Zukunftsfragen ist sinn-

voll, erforderlich und hilft der Polizei, sich 

perspektivischer aufzustellen. Erforderlich ist 

dabei eine strukturierte, strategische und 

professionelle Befassung mit künftigen Ent-

wicklungen. Dazu sind die erforderlichen 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Überge-

ordnetes Ziel muss es sein, die Zukunfts- 

und Leistungsfähigkeit der Polizei Rhein-

land-Pfalz in allen Bereichen fortzuentwi-

ckeln und zu garantieren. 

 

Schlussfolgerungen und  

Konsequenzen: 

 

Die GdP Rheinland-Pfalz fordert eine fun-

dierte Bestandsaufnahme der künftigen Her-

ausforderungen und Entwicklungsperspekti-

ven für die Polizei in Rheinland-Pfalz. Dazu 

ist ein auf Dauer angelegtes Zukunftsradar 

zu implementieren, bei dem Vertretern und 

Vertreterinnen der Polizei aber auch externe 

Experten/Innen mitwirken. 

 

Dieses Gremium sollte dabei die folgen-

den wesentlichen Aufgaben wahrneh-

men:  

 

 Analyse neuer Phänomene mit Auswir-

kungen auf die Arbeit der Polizei, insbe-

sondere in den Schwerpunkten Einsatz-

bewältigung/Gefahrenabwehr, Kriminali-

tätsbekämpfung und Verkehrssicher-

heitsarbeit 

 

 Analyse der künftigen Arbeitswelt und 

deren Herausforderungen 

 

 Erkennen und Bewerten von Technolo-

gietrends 

 

 Erkennen und Bewerten gesellschaftli-

cher Entwicklungen mit Auswirkungen 

auf die Polizei und Aufzeigen von Prob-

lemlösungen 

 

 Entwicklung einer Langzeitstrategie „Po-

lizei der Zukunft“; dazu gehört auch die 

Entwicklung eines modernen und zu-

kunftsfähigen Berufsbildes der Polizei 

 

 Fortschreibung des Kompetenzprofils 

und Anpassung der Qualifizierung in der 

Polizei 

 

 Stärkere Mitwirkung der Polizei an The-

men bezogenen wissenschaftlichen For-

schungsprojekten 

 

 Ausbau der Bürgerbeteiligung im Be-

reich der Inneren Sicherheit. Schaffen 

von Rechtsinstrumenten, welche flexibel 

auf neue Formen der Bürgerbewegung 

reagieren und sie nicht nur reglementie-

ren. 
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2. Kriminalitätsbekämpfung 
 

Vorbemerkungen 

 

Die Sicherheitslage in Deutschland und da-

mit auch in Rheinland-Pfalz hat sich seit der 

Jahrtausendwende wesentlich verändert. 

Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen, 

wie der fortschreitende EU-Integrationspro-

zess, die Globalisierung der Gesellschaft 

und die hohe Mobilität der Bevölkerung bei 

erheblichem Wohlstandsgefälle und unter-

schiedlichen Zugängen zu gesellschaftli-

chen Ressourcen, der demografische Wan-

del, die Landflucht in urbane Gebiete sowie 

die sich weiter digitalisierende und vernet-

zende Welt wirken sich ganz konkret auf die 

Kriminalitätsentwicklung aus und werden die 

Polizei in der kommenden Dekade vor 

enorme Herausforderungen stellen. Dane-

ben können auch Ereignisse in Krisengebie-

ten außerhalb Deutschlands Auswirkungen 

für die Aufgabenerfüllung der Sicherheitsbe-

hörden entfalten. Der Zuwachs und die teils 

drastische Veränderung der Aufgaben bei 

gleichzeitig hoher Erwartung an die Qualität 

der Arbeit bilden die Herausforderungen der 

Zukunft für die Polizeibehörden und –einrich-

tungen sowie die dort arbeitenden Men-

schen. 

 

Es wird eine schwierige Aufgabe, für diese 

Herausforderungen die nötige öffentliche 

und politische Aufmerksamkeit zu gewinnen, 

um den „Mainstream Schuldenbremse“ zu 

durchbrechen. 

 

Kriminalitätsentwicklung in  

Rheinland-Pfalz 

 

Die Fallzahlen der Gesamtkriminalität sind in 

der vergangenen Dekade rückläufig bei 

gleichzeitiger Stabilisierung der Aufklärungs-

quote auf hohem Niveau. Die Straftatengrup-

pen entwickelten sich jedoch unterschied-

lich. Als ausgewählte Bereiche, die möglich-

erweise Anhaltspunkte für eine Prognose 

enthalten, sind zu nennen: 

 

 Rückläufiger Trend bei Kapitaldelikten 

und ansteigender Trend bei den weniger 

einschneidenden Straftaten. Straftaten 

gegen das Leben haben den niedrigsten 

Stand seit Einführung der bundesweit 

einheitlichen PKS erreicht. 

 Rückläufige Fallzahlen bei Straftaten ge-

gen die sexuelle Selbstbestimmung sind 

im Lichte neuester Studien des KFN und 

auf EU-Ebene stark interpretationsbe-

dürftig. Möglicherweise nehmen nicht die 

Taten, sondern die Anzeigebereitschaft 

ab. 

 Rohheitsdelikte sind im Zehnjahreszeit-

raum signifikant angestiegen. Allerdings 

haben die Raubdelikte abgenommen, 

während gleichzeitig ein – teils deutlicher 

– Anstieg erfasster Körperverletzungen 

registriert wurde. 

 Weiterhin rückläufig sind die Diebstahls-

delikte insgesamt. Sorge bereitet aber 

der Anstieg der „Wohnungseinbruchs-

diebstähle“, insbesondere in der Form 

von überregionaler Bandenkriminalität. 

 Warenbetrug, Leistungsbetrug, Erschlei-

chen von Leistungen und Computerbe-

trug weisen wesentliche Steigerungsra-

ten auf. 

 Enorme Zuwächse gibt es bei allen Kri-

minalitätsformen im Zusammenhang mit 

der Nutzung des Internets. 

 Es wird eine ständig steigende Zahl von 

Beleidigungen angezeigt. Insgesamt gilt 

für Rheinland-Pfalz, dass der Anteil „ge-

ringfügiger“ Delikte und Antragsdelikte 

im Vergleich zu anderen Bundesländern 

einen hohen Anteil am Gesamtaufkom-

men ausmacht. 

 Straftaten gegen die Umwelt nehmen ab. 

Die GdP sieht die Ursache auch im 
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schwindenden Ressourceneinsatz der 

Polizei. 

 Verstöße gegen das BtMG haben zuletzt 

durch Definition eine Abnahme bei Kon-

sumdelikten im Zusammenhang mit dem 

Straßenverkehr erfahren. Bereinigt weist 

die Statistik keine Signifikanzen auf. 

Probleme bereitet die rechtliche Einord-

nung neuer Substanzen. Als Stichworte 

sindLegal High oder Kräutermischungen 

zu nennen. 

 

Versuch einer Prognose 

 

Prognostische Aussagen zur mittel- bis lang-

fristigen Entwicklung der Gesamtkriminalität 

sind nur bedingt seriös zu treffen und zu be-

werten. Der demografische Wandel in 

Rheinland-Pfalz spricht eher für eine weiter 

abnehmende Gesamtkriminalität, kann sich 

aber durch nicht vorhersehbare Wande-

rungs- oder Flüchtlingsbewegungen voll-

kommen anders darstellen.  

 

Weitere nicht vorhersehbare Einflussfakto-

ren sowie Rück- und Wechselwirkungen sind 

nur schwer einschätzbar. Dazu gehören die 

politische Stabilität, die wirtschaftliche Ent-

wicklung und die Veränderungen des Ar-

beitsmarktes sowie die technische Entwick-

lung, beispielsweise bei Sicherungssyste-

men oder im unbaren Zahlungsverkehr. Ein 

verändertes Werteverständnis oder der Ab-

bau von Hilfsangeboten kann sich auf das 

Anzeigeverhalten Geschädigter auswirken. 

Neue technische oder rechtliche Entwicklun-

gen sind immer auch mit neuen Tatgelegen-

heiten verbunden. Spektakuläre Einzelfälle 

als Initialzündung zur Opferoffenbarung (z.B. 

Sexualdelikte) oder beispielgebende Fanal-

taten sind mitentscheidend für Entwicklun-

gen.  

Die Entkriminalisierung einzelner Tatbe-

stände (Umwandlung in Owi) oder auch die 

Pönalisierung bestimmter Verhaltensweisen 

durch Schaffung neuer Straftatbestände 

(Beispiel Stalking) können das Straftatenauf-

kommen ebenfalls noch oben oder unten 

verändern.  

 

Die Entwicklung von Eingriffsrechten für die 

Strafverfolgungsbehörden – beispielsweise 

im Zusammenhang mit der Vorratsdaten-

speicherung – ist mitentscheidend für die 

Aufhellung von Dunkelfeldern. Das gilt 

ebenso für die Frage, welche Ressourcen 

die Politik – in Konkurrenz zu anderen Poli-

tikfeldern – in Prävention, Gefahrenabwehr, 

Strafverfolgung, Strafvollzug und Resoziali-

sierung / Therapie investiert.  

 

Die rasant ansteigenden Fallzahlen im Be-

reich der Computer- und Internetkriminalität 

lassen zumindest einen weiteren Anstieg 

solcher Straftaten erwarten, auf den sich die 

Polizei präventiv wie repressiv einstellen 

muss.  

Neue Tatgelegenheiten im Zusammenhang 

mit der Lebenssituation älterer Menschen 

entstehen. Die Bedeutung von Seniorinnen 

und Senioren als Täter und Opfer wird ten-

denziell zunehmen.  

 

Die Bekämpfung der Kriminalitätsfurcht ge-

winnt an Bedeutung und damit die polizeili-

che Kontakt-, Präventions- und Opferarbeit. 

 

Die PKS kann und sollte nicht der Gradmes-

ser für den Arbeitsanfall der Polizei sein. Sie 

spiegelt bereits heute bei Weitem nicht alle 

(bekannt gewordenen) Straftaten wider (z. B. 

Auslandstaten mittels Internet, bei denen der 

Schaden bei Bürgerinnen und Bürgern in un-

serem Land eintritt). Diese Straftaten er-

scheinen bislang in keinem Arbeitsnachweis 

der Polizei, binden jedoch eine Vielzahl von 

Kräften.  

Auch schlagen sich neue Aufgaben für die 

Polizei zur Verhinderung von Straftaten (z.B. 

VISIER, Elektronische Aufenthaltsüberwa-

chung, Präventionsarbeit) in der Arbeitsbe-

lastung nieder, nicht jedoch in der PKS. 
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Schlussfolgerungen und 

Konsequenzen 

 

Organisation der Kriminalitäts-bekämp-

fung 

 

Das Zusammenwirken von Polizei- und Kri-

minalinspektionen sowie den Polizeiauto-

bahnstationen bei der Bekämpfung der Kri-

minalität hat sich bewährt. Die Verwendung 

von Kriminalbeamten in Polizeiinspektionen, 

die Einrichtung von Fahndungseinheiten bei 

den Zentralen Verkehrsdiensten und die "ge-

meinsamen" Organisationseinheiten "Sach-

gebiet Jugend" und "Sachgebiet Fahndung" 

spiegeln organisatorisch das integrative 

Prinzip der Zusammenarbeit. Dieser integra-

tive Ansatz ist zukunfts- und entwicklungsfä-

hig und wird gleichermaßen unterstützt wie 

ergänzt durch das Landeskriminalamt. Krimi-

nalitätsbekämpfung findet in Rheinland-Pfalz 

auf vergleichsweise hohem Niveau statt; 

dies will die GdP sichern und fortentwickeln.  

 

An dem einen Ende der Bandbreite muss 

Schwerstkriminalität weiter professionell und 

dem Anlass adäquat bekämpft werden kön-

nen und am anderen Ende muss dafür Sorge 

getragen werden, dass die Bürgerinnen und 

Bürger ihre Polizei und damit den Staat noch 

als Garant für ein weitgehend sicheres Le-

ben sowohl in städtischen, als auch in länd-

lichen Milieus empfinden. Dazu gehört auch, 

dass sich die Polizei als Standard mit der Be-

kämpfung der Furcht vor Kriminalität befasst.   

 

Die qualifizierte Bearbeitung besonders so-

zialschädlicher Delikte, wie z.B. von Sexual-

straftaten oder Gewaltdelikten ist elementar 

und muss Markenkern der Polizei bleiben. 

Schwer aufklärbare Delikte, wie z.B. der 

bandenmäßige Wohnungseinbruchsdieb-

stahl, bleiben wegen der Auswirkungen für 

die Opfer und zum Teil überörtlichen Tat- 

und Täterzusammenhängen eine große Her-

ausforderung, die Ressourcen fordert und 

der auch mit anlassbezogenen Organisati-

onsformen begegnet werden muss. 

 

Ständige Organisationsveränderungen soll-

ten vermieden werden. Die Organisation ist 

jedoch so weiter zu entwickeln, dass sie sich 

verändernden Rahmenbedingungen an-

passt. Die bereits jetzt als nicht zielführend 

erkannten Änderungen aus dem Jahr 2012 

sollten nachjustiert werden. Die speziali-

sierte Bearbeitung von Sexualdelikten und 

von Gewalt gegen Frauen und Kinder sowie 

der Umweltkriminalität muss überall gewähr-

leistet sein. Die Datenverarbeitung/Kriminal-

aktenhaltung auf der einen und die Kriminal-

technik auf der anderen Seite sind von Um-

fang, Inhalt und Führungsspanne her nicht 

vereinbar. 

 

Bei der qualifizierten Bekämpfung von "Cy-

bercrime" steht die Polizei vor der mit erheb-

lichen Haushaltsanstrengungen verbunde-

nen Frage, ob weitere Strukturen zur beste-

henden Kriminalitätsbekämpfung erforder-

lich werden. Für die Qualitäts- und Zukunfts-

sicherung sind zielführende Aus- und Fortbil-

dungskonzepte sowie der Aufbau einer ei-

genständigen phänomenbezogenen Abtei-

lung im Landeskriminalamt erste denkbare 

Schritte. Grundsätzlich gibt es aber zur Ge-

währleistung Ebenen spezifischer digitaler 

Qualifikation in der bestehenden Polizei-

struktur keine Alternative.  

 

Den mit den demografischen Veränderun-

gen verbundenen Herausforderungen - bei-

spielsweise den Umgang mit Seniorinnen 

und Senioren oder an Demenz erkrankten 

Menschen - muss sich die Polizei als Ganzes 

stellen. Die Einführung von Seniorensachge-

bieten nach dem Vorbild der Bearbeitung 

von Jugendsachen ist eine Option, erscheint 

aber bisher in einem überschaubaren Zeit-

raum nicht zwingend notwendig. 
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Weitere Zentralisierungen von Aufgaben mit 

Präsidialzuständigkeit (z.B. Kriminaldauer-

dienst) sollten lediglich in dem Maße erfol-

gen, wie Struktur, Größe des Polizeibezirks 

und der Arbeitsanfall dies rechtfertigen.  

Nach wie vor erscheint der Ausbau flexibler 

Arbeits- und Organisationsformen im Sinne 

der Bündelung von Personal und einer an-

lass- und brennpunktorientierten Reaktion 

zielführend. Bei Vorplanung, Alarmierung 

und Betrieb wird es darum gehen, informati-

onstechnische Möglichkeiten konsequent zu 

nutzen. 

 

Die Akkreditierung und Auditierung bestimm-

ter Verfahren in der Kriminaltechnik und ge-

meinsame Initiativen des Landeskriminalam-

tes und der Polizeipräsidien in der Kriminal-

technik sind erforderlich. Standards in der 

kriminaltechnischen Spurensuche und -si-

cherung sind über alle Dienststellen hinweg 

weiter zu entwickeln.  

 

Die Organisation der Spezialeinheiten und 

Spezialkräfte  sollte untersucht und geprüft 

werden. Anpassungen sollen hier allerdings 

nur dann vorgenommen werden, wenn eine 

Neuorganisation fachlich sinnvoll erscheint 

und sozialverträglich gestaltet werden kann. 

Der weitergehende Personalbedarf für das 

MEK muss durch Haushaltspolitik nachge-

zeichnet werden.  

Die K/16 leisten in den Präsidien wichtige Ar-

beit. Die regionalen Fahndungseinheiten ha-

ben sich sehr heterogen entwickelt. Die Ver-

zahnung aller operativen Kräfte der Strafver-

folgung bedarf mittelfristig der Evaluation 

und ggfls. der Fortentwicklung. 

 

Bekämpfungskonzepte und  

Schwerpunktbildung 

 

Schwerpunkte in der Kriminalitätsbekämp-

fung werden - orientiert an der jeweiligen Kri-

minalitätslage - auf Ebene des Innenministe-

riums, des Landeskriminalamtes und in den 

Polizeipräsidien gebildet, überprüft und fort-

geschrieben. Dabei muss es auch möglich 

sein, gewählte Schwerpunktsetzungen zu 

korrigieren.  

 

Die Federführung für bestimmte Bekämp-

fungskonzepte könnte noch stärker an ein 

Polizeipräsidium angebunden werden. Ent-

wickelte Konzepte und die damit erzielten 

Ergebnisse sollten ausgetauscht werden, 

um Doppelarbeit zu vermeiden. 

 

Der eingeschlagene Weg mit der Schaffung 

eines Lenkungskreises im ISIM und der Im-

plementierung der AG Digipol soll weiter ver-

folgt und ausgebaut werden. Konzepte zur 

Kriminalitätsbekämpfung unter Nutzung von 

Neuen Medien müssen erarbeitet und koor-

diniert werden, flankiert von Initiativen in der 

Aus- und Fortbildung.  

 

Die interkulturelle Kompetenz von Ermittlern 

sollte weiter gefördert und vertrauensbil-

dende Maßnahmen sowie der Dialog zwi-

schen Sicherheitsbehörden und Migranten-

verbänden vorangetrieben werden. Die Um-

setzung der Empfehlungen für die Polizei 

aus den Ausschüssen zum NSU ist zu ge-

währleisten. 

 

Notwendig erscheint eine stärkere Hinwen-

dung zu Delikten gegen die körperliche Un-

versehrtheit und Orientierung an der Opfer-

situation von Menschen, die in ihrer körperli-

chen Integrität beeinträchtigt werden, bei-

spielsweise in Fällen der (gefährlichen) Kör-

perverletzung, bei Raubstraftaten oder häus-

licher Gewalt/Stalking. So sollte z. B. das 

hohe Niveau der Intervention in Fällen der 

Gewalt in engen sozialen Beziehungen er-

halten und der Umgang mit Hochrisikofällen 

von GesB (Gewalt in engen sozialen Bezie-

hungen) und Stalking weiter professionali-

siert werden.  

 

Die Präventions- und Strafverfolgungsarbeit 

der Inspektionen soll eingebettet sein in eine 

BeckerB
Hervorheben
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strukturierte Interaktion mit den Bürgerinnen 

und Bürgern sowie mit Vertretern der Kom-

munen. 

 

Es wird auch zukünftig wichtig sein, bei ju-

gendlichen Straftätern frühzeitige staatliche 

Interventionen zu zeigen, um kriminellen 

Karrieren in ihrer Entstehungsphase entge-

gen zu wirken. Das Erfolgsmodell Jugend-

sachbearbeitung soll fortgeführt werden. Die 

Arbeitsweise der Häuser des Jugendrechts 

kann in noch höherem Maße in der Fläche 

übernommen werden; die fallspezifische und 

fallunabhängige Zusammenarbeit mit Vertre-

tern der Jugendhilfe und der Justiz bedarf 

des Ausbaus und der ständigen Pflege. 

 

Aufgrund der zunehmenden Tätermobilität 

muss außerdem die länder- und staaten-

übergreifende Zusammenarbeit intensiviert 

werden. International agierende Banden 

sind DIE zentrale Herausforderung an un-

sere Bereitschaft, über die eigene Ebenen-

struktur und Ländergrenzen hinweg wir-

kungsvoll agieren zu können. 

 

Aufgabenkritik 

 

Mit einer konsequenten Aufgabenkritik sol-

len Aufwände in der Kriminalitäts-bekämp-

fung identifiziert werden, die dem Aufgaben-

zuschnitt der Organisation nicht zuzurech-

nen sind. Daher wird die Übernahme von 

Aufgaben anderer zuständiger Stellen zu-

rückgewiesen, beispielsweise gegenüber 

der Justiz bei Vorführung oder Hafteinliefe-

rung.  

Arbeitsabläufe im Bereich der Massenkrimi-

nalität sollten weiter untersucht und ggf. effi-

zienter gestaltet werden. Dabei darf aber die 

Bedeutung deren konsequenter Bearbeitung 

für das Sicherheitsgefühl der Menschen 

nicht unterschätzt werden. In anderen Bun-

desländern ist bereits heute die Hemm-

schwelle, der Polizei Delikte wie Sachbe-

schädigung, Beleidigung oder Körperverlet-

zung anzuzeigen, erkennbar höher.  

 

Es muss weiter an einer möglichst verfah-

rensökonomischen Gestaltung der (elektro-

nischen) Schnittstelle zur Justiz gearbeitet 

werden.  Unter Beibehaltung der Sachlei-

tungsbefugnis der Staatsanwaltschaft sollen 

zeitnahe - Ermittlungsaufwand vermeidende 

- Verfahrensentscheidungen noch ausge-

baut werden. 

Ideen, wie die Bündelung von Arbeitspake-

ten bei schwächer belasteten Dienststellen 

können im Einzelfall zielführend sein, wenn 

insgesamt die Arbeit erfolgreich ist und von 

allen Seiten als sinnvoll und praktikabel 

empfunden wird. 

 

Prävention 

 

Polizeiliche Prävention gewinnt in einer al-

ternden Gesellschaft enorm an Bedeutung 

und muss als Kernaufgabe der Polizei- und 

Kriminalinspektionen, vor allem der Polizei-

inspektionen, wahrnehmbar werden. Es han-

delt sich nicht (mehr) um eine zentral wahr-

zunehmende Aufgabe der Präsidien. Gleich-

wohl sind einzelne Aufgaben nur zentral dar-

stellbar, beispielweise die Beratungszentren 

für polizeiliche Prävention der Polizeipräsi-

dien. Die Wahrnehmung konzeptioneller 

Aufgaben beim Landeskriminalamt und in 

den Polizeipräsidien sowie Bündelung und 

Koordinierung auf PD-Ebene erscheinen zu-

kunftsfähig.  

Stärker noch als bisher dürften in den nächs-

ten Jahren die Tätigkeitsfelder des Opfer- 

und Zeugenschutzes neben die Prävention 

treten und ausgebaut werden. 

 

Personal / Aus- und Fortbildung  

 

Die Komplexität der Bearbeitung von Ermitt-

lungsverfahren sowie die rechtlichen Anfor-

derungen an Eingriffsmaßnahmen steigen, 

was höhere Aufwände bei den für die Krimi-

nalitätsbekämpfung zuständigen Stellen und 

für den einzelnen Sachbearbeiter nach sich 

zieht. Diese Faktoren sind neben der rein 
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quantitativen Bewertung von Fallzahlenent-

wicklungen zu berücksichtigen. Die Kom-

pensation durch Technik kann nur teilweise 

gelingen. 

Die übertragenen Aufgaben soll die Polizei 

auch erfüllen, dafür aber auch mit einer an-

gemessenen Anzahl an Personal, Funkti-

onsstellen und einer zeitgemäßen Sachaus-

stattung versorgt sein.  

 

Die polizeiliche Präsenz in der Fläche und 

eine angemessene Reaktionszeit der Polizei 

müssen auch zukünftig gewährleistet wer-

den. Auch für den Erfolg bei der Strafverfol-

gung ist die Sicherstellung der Funktionsfä-

higkeit des Wechselschichtdienstes elemen-

tar. Gleiches gilt für die kriminalpolizeilichen 

Dienststellen. Bei aller Schwerpunktbildung 

und Flexibilität ist eine angemessene Aus-

stattung erforderlich, um dem Alltagsge-

schäft gerecht werden zu können. 

 

Die zu erwartende Personalentwicklung der 

Polizei ist insgesamt nicht aufgabengerecht. 

Das gilt auch für die Kriminalpolizei. Regie-

rung und Parlament müssen dafür sorgen, 

dass das Jahr 2016  aus Sicht des Jahres 

2014 eine Talsohle markiert, aus der es wie-

der aufwärts geht, bis das erforderliche Ni-

veau von ca. 10.000 Polizistinnen und Poli-

zisten erreicht sein wird, mit denen mittel- bis 

langfristig ein VZÄ-Wert von 9000 gesichert 

werden kann. Derzeit sprechen alle Signale 

allerdings dafür, dass "die Politik" - dem Dik-

tat der Schuldenbremse folgend - der Auffas-

sung ist, dass das Personal-Niveau von 

2016 der polizeilichen Aufgabenwahrneh-

mung gerecht werden wird.  Hoffentlich kön-

nen wir 2026 darüber berichten, dass suk-

zessive wieder ein aufgabengerechter Per-

sonalbestand aufgebaut wurde. 

 

Das BA-Studium erweist sich als fun-

dierte Erstausbildung für die Polizei und 

vermittelt wichtige Kenntnisse in der Be-

arbeitung von Strafsachen. Der Dienst-

zweigwechsel baut auf das BA-Studium 

auf und ist mit seinen praktischen und 

theoretischen Teilen gut geregelt.  

 

Fachkarrieren in der Kriminalpolizei sind wei-

ter auszubauen. Sie werden im Hinblick auf 

ganz gezielte Verwendungen, beispiels-

weise in der digitalen Forensik oder im Be-

reich der Bearbeitung von Wirtschaftsstraf-

sachen, für zielführend erachtet. 

 

Ablauforganisation 

 

In der Kriminalitätsbekämpfung sollten ver-

stärkt Prozessanalysen durchgeführt wer-

den, um ablauforganisatorische Festlegun-

gen noch konsequenter auf ihre Tauglichkeit 

zu prüfen. Die in der Kriminalitätsbekämp-

fung tätigen Dienststellen müssen ihre Ana-

lysefähigkeit verbessern. Die Umsetzung 

des Polizeilichen Informations- und Analyse-

verbundes (PIAV) und die Nutzung von Ana-

lysesoftware sollten diese Entwicklung un-

terstützen und prinzipiell personalneutral 

verlaufen. Auswertung und Lagebilder müs-

sen weiter professionalisiert und zielgrup-

penspezifischer bereitgestellt werden. Insge-

samt gilt aber auch, dass der Mehrwert für 

diesen Aufwand erkennbar werden muss, 

um ein verändertes Verständnis von Aus-

wertung und Lagearbeit fortzuentwickeln.  

Für den polizeilichen Erfolg von entschei-

dender Bedeutung sind Ausbau und Siche-

rung von Fähigkeiten bei der Verarbeitung 

und Auswertung von Massendaten (Tele-

kommunikation, Bilder, Video, Audio, Navi-

gation, Ortung).  Es muss auch weiterhin ver-

sucht werden, die Bearbeitungszeiten mit 

technischen Lösungen zu minimieren. Qua-

litätssicherung auf allen Ebenen muss si-

cherstellen, dass die Polizei der digitalen 

Herausforderung gewachsen ist. 

 

Chancen in der Nutzung neuer Medien auch 

für die Kriminalitätsbekämpfung müssen er-

griffen werden. Dazu gehört beispielsweise 

die Sach- und Personenfahndung über sozi-

ale Netzwerke und andere digitale Medien. 
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Die stärkere Nutzung von Systemen zum 

Wissensaustausch (z.B. über die Anwen-

dung Sharepoint) kann die Organisation 

ebenfalls weiterentwickeln. Dazu sollte bei-

spielsweise die Beschaffung eines Doku-

menten-Managementsystems gehören. Au-

ßerdem muss die Polizei ein aktives Wis-

sensmanagement betreiben, um bei hohen 

Personalabgängen Erfahrungswissen zu er-

halten. 

 

Die bereits initiierte engere Vernetzung mit 

der Fachhochschule/ Landespolizeischule 

mit den Polizeipräsidien und dem Landeskri-

minalamt ist auszubauen. Durch gemein-

same Projekte kann der sinnvolle Theorie-

Praxis-Abgleich zum Nutzen beider Seiten 

weiter verbessert werden.
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3. Verkehrssicherheitsarbeit  
 

Rahmenbedingungen:  

Mehr Polizei für mehr  

Verkehrssicherheit 

 

Die Anforderungen an die Verkehrssicher-

heitsarbeit werden auch in den nächsten zwölf 

Jahren erheblich steigen. Hierfür wesentliche 

Ursachen sind insbesondere die  Zunahme 

der Fahrleistungen, die Erhöhung des Fahr-

zeugbestandes, die zunehmende Internatio-

nalität des Verkehrs und die  zunehmende 

Komplexität des Straßenverkehrs(zulas-

sungs)rechts. Konfliktsituationen und aggres-

sives Verhalten im Straßenverkehr nehmen 

rasant zu. Neben der Kriminalitätsbekämp-

fung ist die polizeiliche Verkehrsunfallbe-

kämpfung die zweite wesentliche Säule der 

Inneren Sicherheit. Die Zahl der Verkehrsto-

ten liegt um ein Vielfaches höher als die Zahl 

der durch Verbrecherhand Getöteten. Der Tod 

im Straßenverkehr wird vielfach noch zu sehr 

als Schicksal bedingtes Unglück hingenom-

men.  

 

Grundsätzlich sind Mobilität und Verkehrssi-

cherheit vereinbar, wenn die Regeln im Stra-

ßenverkehr eingehalten werden. Die Polizei 

leistet dazu mit der Verkehrsüberwachung ei-

nen wesentlichen Beitrag. Je höher die Wahr-

scheinlichkeit eines „Strafzettels“ ist, umso e-

her werden die Verkehrsregeln befolgt. Die 

Polizei legt ihren Fokus dabei unter Berück-

sichtigung zeitlicher und örtlicher Faktoren 

insbesondere auf die Verkehrsregeln, deren 

Nichtbeachtung schwere Verkehrsunfälle be-

fürchten lassen. Diese Schwerpunktsetzung 

auf Bereiche mit unfallbegünstigenden Ein-

flussfaktoren führt regelmäßig einerseits zu 

Akzeptanz bei den Verkehrsteilnehmern, ist 

andererseits aber auch der notwendigen Effi-

zienzsteigerung geschuldet: Ziel ist es, mit 

möglichst wenig Personal- und Geräteeinsatz 

möglichst große Erfolge bei der Verkehrsun-

fallbekämpfung zu erreichen. 

 

 

Mehr Öffentlichkeitsarbeit 

 

Eine zielgerichtete polizeiliche Öffentlichkeits-

arbeit ist als Verstärker der Verkehrssicher-

heitsmaßnahmen besonders geeignet, die be-

absichtigte Wirkung zu erhöhen.Daneben 

führt Transparenz zu mehr Akzeptanz bei den 

Verkehrsteilnehmern. Im Sinne einer Bürger-

polizei kann mit Bürgerbeteiligung bei der Ver-

kehrssicherheitsarbeit ein gesellschaftlicher 

Wandel hin zu mehr Einhaltung von Verkehrs-

regeln erreicht werden. 

 

Ausbau der  Vernetzung in der Verkehrs-

sicherheitsarbeit 

 

Polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung hat 

schwerpunktmäßig zielgruppen- und ursa-

chenorientiert zu erfolgen. Andere staatliche 

und nichtstaatliche Träger der Verkehrssi-

cherheitsarbeit sind stärker zu integrieren. Die 

Polizei ist kompetenter und anerkannter Part-

ner und oftmals Motor für Aktivitäten der Ver-

kehrsunfallprävention. 

Gleichwohl sind andere Träger der Verkehrs-

sicherheit stärker als bisher einzubeziehen. 

Die Maßnahmen sind weitgehend aufeinander 

abzustimmen. Das Forum Verkehrssicherheit 

Rheinland-Pfalz hat sich zu einer erfolgrei-

chen, ausbaufähigen Plattform entwickelt. So-

wohl Entstehungsbedingungen mancher 

Straftaten und Verkehrsdelikte als auch be-

stimmte Zielgruppen weisen auf dem Gebiet 

der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention in 

hohem Maße Übereinstimmungen auf. Es ist 

daher folgerichtig, vertiefende Überlegungen 

anzustellen, ob ein gemeinsamer Präventi-

onsansatz zu höheren Wirkungspotenzialen 

führen wird.  

 

 Auf Landesebene  ist eine engere Verzah-

nung des Forums Verkehrssicherheit mit 

dem Landespräventionsrat anzustreben. 
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 Die Politik sehen wir in der Verpflichtung, 

diesem Ansatz stärkere Beachtung zu 

schenken und die Vernetzung zu  initiieren 

und aktiv zu begleiten. 

 

Das Aufgabenfeld der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Jugendverkehrsschulen ist 

schrittweise zu einer umfassenden Verkehrs-

sicherheitsberatung für andere Zielgruppen, 

insbesondere vor dem Hintergrund des demo-

graphischen Wandels der Zielgruppe der Se-

nioren zu erweitern. Teilaufgaben der Ver-

kehrssicherheitsberatung können auch von 

Beschäftigten wahrgenommen werden. 

Die Beratungsstelle für Verkehrssicherheit an 

der Landespolizeischule soll zu einem landes-

weiten Kompetenzzentrum ausgebaut wer-

den. Die ist nur mit einer Personalverstärkung 

zu erreichen. 

 

Die Polizei nimmt auch künftig alle  

Verkehrsunfälle auf 

 

Die Polizei nimmt auch künftig alle ihr bekannt 

gewordenen Verkehrsunfälle auf. Da die Un-

fallfolgen oft nur vom Zufall abhängen, sind 

auch so genannte Bagatellunfälle für die örtli-

che Unfallanalyse wertvoller Bestandteil. Die 

Aufnahme und Bearbeitung von Bagatellunfäl-

len muss weiter vereinfacht werden. 

 

 Dabei sind weitere Anstrengungen erfor-

derlich, die Aufnahme von Bagatellunfäl-

len noch stärker zu vereinfachen. 

 Die Gebühren für die Beantwortung von 

Versicherungsanfragen durch die Polizei 

sind deutlich zu erhöhen. 

 

Mit der Unfallaufnahme wird zugleich ein Bei-

trag zur Bürgernähe geleistet.  

Die Unfallaufnahme und –bearbeitung muss 

durch den Einsatz moderner Technik unter-

stützt werden. Dazu gehören insbesondere la-

sergestützte Tatortvermessungen und der 

Einsatz der Digitalfotografie sowie die Einfüh-

rung der GPS-Ortung zur exakten Bestim-

mung des Unfallortes.  

Ergänzend sind die elektronischen Analyse-

verfahren AVUS und GEOPOLIS schrittweise 

anwenderfreundlich um- und auszubauen.  

 

Verkehrsüberwachung:  

Die Polizei macht mehr. 

 

Mit der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit 

wird ein wesentlicher Beitrag zum Schutz von 

Leben und Gesundheit der Bürgerinnen und 

Bürger sowie von Sachwerten geleistet. Dar-

über hinaus ist Verkehrssicherheitsarbeit 

praktizierte Präsenz und Bürgernähe. Die 

Übertragung von Teilen der Verkehrsüberwa-

chung (Ruhender Verkehr, innerörtliche Ge-

schwindigkeitsüberwachung) auf die Kommu-

nen geht in die falsche Richtung und muss 

korrigiert werden. Polizeiliche Verkehrsüber-

wachung verfolgt immer auch gleichzeitig ei-

nen integrativen Ansatz und berücksichtigt 

gleichermaßen kriminalpräventive und –re-

pressive Aspekte. Gleichzeitig steigert die 

Wahrnehmung der Polizei das Sicherheitsge-

fühl der Bürgerinnen und Bürger. Integrierte 

Kontrollkonzepte, mit denen gleichzeitig Straf-

taten und Verkehrsverstöße verfolgt werden, 

sind deutlich auszuweiten. 

 Die Polizei ist mit moderner Verkehrsüber-

wachungstechnik auszustatten 

 Eine Verkehrsüberwachung durch private 

Unternehmen ist aus grundsätzlichen Er-

wägungen strikt abzulehnen. 

 

"Section control": Alternative zu mobilen 

Geschwindigkeitskontrollen 

 

Überhöhte Geschwindigkeit in Unfallursache 

Nr. 1 in RP, Deutschland und Europa. Die 

Überwachung der Geschwindigkeiten außer-

halb geschlossener Ortschaften ist alleinige 

Aufgabe der Polizei. Stationäre Geschwindig-

keitsmessanlagen haben grundsätzlich den 

Nachteil, dass eine nur punktuelle Senkung 

des Geschwindigkeitsniveaus erreicht werden 

kann. Allenfalls teilstationäre Überwachungs-

anlagen führen zu einer zielgerichteten Ge-

schwindigkeitsüberwachung. Auf unfall- und 
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gefahrenträchtigen Strecken kann eine ab-

schnittsbezogene Geschwindigkeitsüberwa-

chung („Section Control“) die Verkehrssicher-

heitslage verbessern. Die gesetzlichen Rah-

menbedingungen erlauben die Verwendung in 

Deutschland nicht und sind anzupassen. 

 

Flächendruck geht nur mit mehr  

Personal und Gerät 

 

Eine effiziente Verkehrsüberwachung muss ri-

sikogruppen- und hauptunfallursachenorien-

tiert erfolgen. Dies ist nur auf der Grundlage 

eines umfassenden Verkehrsunfalllagebildes 

möglich.   

Eine der Philosophie „Flächendruck“ folgende 

Strategie hingegen ist nur durch eine erhebli-

che Steigerung der Personal- und Geräteaus-

stattung zu erreichen.  

 

Personal- und Mitteleinsatz:  

Einheitliche Kriterien 

 

Im Rahmen der spezialisierten Verkehrsüber-

wachung ist moderne Überwachungstechnik 

einzusetzen. Das in der Verkehrssicherheits-

arbeit eingesetzte Personal darf nicht zuguns-

ten anderer polizeilicher Aufgaben reduziert 

werden. Grundlage ist eine Orientierung des 

eingesetzten Personals und der Messtechnik 

bei den Polizeipräsidien an einheitlichen Krite-

rien (Dienstbezirk, Straßennetz, Unfallzah-

len). Durch vergleichbare, ggfs. faktorisierte 

Personalstände in den Verkehrsüberwa-

chungseinheiten der Polizeipräsidien ist ein 

vergleichbarer Verfolgungsdruck zu errei-

chen.  

 Die 2013 errechneten Personal- und Ein-

satzmittelgrößen dürfen nicht weiter redu-

ziert werden. 

 Der ergänzende Einsatz von Beschäftig-

ten in der Verkehrsüberwachung ist aus-

zubauen.  

 

Moderne Konzepte 

 

Verkehrskonflikte und Straftaten rund um den 

gewerblichen Personen- und Güterverkehr 

und auf Fernstraßen nehmen deutlich zu. Po-

lizeiliche Kontrollstrategien müssen diesem 

Umstand stärker Rechnung tragen. Dazu ge-

hören institutionalisierte integrierte Konzepte 

zur Bekämpfung von Verkehrsdelikten und 

Kriminalität. Einzubinden sind Verkehrs- und 

Kriminaldirektionen einerseits und andere 

Überwachungsbehörden andererseits. Die 

Einrichtung ständiger gemeinsamer dienst-

stellen- und behördenübergreifender Kontroll-

gruppen ist zu prüfen.  

 

Reduzierung der polizeilichen  

Begleitung von Schwertransporten 

 

Die polizeiliche Begleitung von Großraum-und 

Schwertransporten hat deutlich zugenommen 

und bindet eine Vielzahl von Polizeikräften, 

die damit nicht für Kernaufgaben der Polizei 

zur Verfügung stehen. 

Überlegungen auf Bundesebne, die Polizei 

merkbar von dieser Aufgabe zu entlasten, ha-

ben bisher zu keinen durchgreifenden Erfolg 

geführt. Gewinner ist dabei die Privatwirt-

schaft 

 Die Politik hat ihre Lösungsansätze deut-

lich zu verstärken, um die Polizei von die-

ser Aufgabe zu entlasten. 

 

Wasserstraßen 

 

Verkehr spielt sich auch auf dem Wasser ab. 

Die Wasserschutzpolizei in RP sorgt für si-

chere Wasserstraßen. Hier stehen die enor-

men wirtschaftlichen Schäden im Vorder-

grund, die insbesondere bei Sperrungen der 

Wasserstraßen nach Unfällen entstehen. Ver-

netzte Kontrollen und gesetzliche Ausrüs-

tungsvorschriften wie die Einführung einer 

Black-Box sind Forderungen, die ein Sicher-

heitsplus versprechen.  
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4. Recht und Neue Medien  
 

Einsatz „Neuer Medien“ im Rahmen der 

internen Kommunikation  

 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) unter-

stützt die Einführung eines professionellen 

Berichtswesens. Der Klage über zu wenige 

Informationen stehen oft Klagen über Infor-

mationsflut gegenüber. Der Einsatz der digi-

talen Medien bietet vielfache Möglichkeiten 

zur Optimierung.  

Es ist eine professionelle und Zielgruppen 

orientierte Aufarbeitung und Steuerung von 

Informationen bei allen Dienststellen zu ge-

währleisten. Hierzu bedarf es einer Fortent-

wicklung der bestehenden (auch informel-

len) Informationssysteme. Die Geeignetheit 

der aktuell zur Verfügung gestellten Kommu-

nikationsplattformen sollte fortwährend über-

prüft werden.  

 

Straftäter nutzen schnell neue Hand-

lungsmöglichkeiten  

 

Neue Handlungsmöglichkeiten werden 

schnell und konsequent von kriminellen 

Strukturen adaptiert. Insbesondere die fort-

schreitende Globalisierung wird veränderte 

Kriminalitätsphänomene nach sich ziehen, 

beispielsweise durch die Nutzung des Inter-

nets als Tatmittel oder Tatort.  

 

Rechtliche Möglichkeiten müssen mit 

personellen und technischen Möglichkei-

ten im Einklang stehen  

 

Es ist sicherzustellen, dass die durch den 

Gesetzgeber zur Verfügung gestellten recht-

lichen Instrumente den tatsächlichen Erfor-

dernissen angepasst sind bzw. bleiben und 

durch die nötige personelle und technische 

Ausstattung konsequent genutzt und weiter 

optimiert werden können.  

 

Der Gesetzgeber sollte hier zum einen die 

Befugnisse dergestalt ausstatten, dass diese 

auch auf etwaige technische Entwicklungen 

anwendbar sind. Bloße rechtliche Moment-

aufnahmen reichen angesichts der rasanten 

digitalen Fortentwicklung nicht aus. Auf der 

anderen Seite muss sich der Gesetzgeber 

selbst der Verantwortung bewusst sein, dass 

der neue Tatort Internet nur anzugehen ist, 

wenn rechtliche Eingriffsbefugnisse vorhan-

den sind.  

 

Das Vertrauen des Gesetzgebers in einen 

datenschutzrechtlich sensiblen Umgang der 

Polizei mit diesen Befugnissen sollte selbst-

verständlich sein.  

Angesichts der Allgegenwart digitaler Me-

dien und der weiter um sich greifenden Not-

wendigkeit, mit ihnen Gefahren abwehrend 

und Straftaten verfolgend umzugehen, kann 

das Know-How nicht auf einzelne, fachlich 

spezialisierte Organisationseinheiten und 

Personen konzentriert werden bzw. bleiben. 

Die Polizei muss mit der allgemeinen gesell-

schaftlichen Entwicklung Schritt halten und 

die Ermittler und Ermittlerinnen vor dem Hin-

tergrund der umfassenden Technisierung 

der Bevölkerung aus- und fortbilden. Neben 

den Einsatz unterstützenden und ermitteln-

den Spezialdienststellen ist ein digitales 

Selbst- und Grundverständnis sowie Grund-

kenntnisse in der Gesamtorganisation Poli-

zei abzubilden. Aus- und Fortbildung müs-

sen ständige Verpflichtung sein.  

 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert 

über Staatsverträge und Vereinbarungen da-

für Sorge  zu tragen, Eingriffsbefugnisse 

auch international zu harmonisieren und ein-

heitliche Standards zu schaffen, die eine 

Verfolgung entsprechender Straftaten auch 

über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus 

ermöglichen.  

Marktbeobachtung: im Internet, Intranet 

und Extranet 
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Die schnelle technische Entwicklung macht 

eine ständige professionelle Marktbeobach-

tung, verbunden mit einer abgestimmten Be-

wertung erforderlich. Eine zeitgemäße Aus-

stattung der Polizei mit den erforderlichen 

FEM bleibt eine ständige Herausforderung. 

Bei der Ausstattung mit – auch digitalen – 

Führungs- und Einsatzmitteln ist in vielen 

Bereichen ein hoher Standard erreicht. Die-

ser darf nicht in Frage gestellt werden.  

Professionelle Aufgabenerledigung ist ohne 

technische Unterstützung weder in der Ein-

satzbewältigung, der Kriminalitätsbekämp-

fung noch der Prävention vorstellbar. Der 

Hilfesuchende hat kein Verständnis, wenn 

der Polizei die zeitgemäße (marktübliche) 

Technik nicht zur Verfügung steht. Dies gilt 

gleichermaßen auch für Einsatzkräfte, die 

privat Gerätschaften oder Software geübt 

einsetzen, die der Dienstherr nicht bereit-

stellt.  

 

Das Delta zwischen dem zeitgemäß tech-

nisch Möglichen und den tatsächlich gege-

benen technischen Möglichkeiten der bereit-

gestellten FEM bergen das Potential einer 

Akzeptanzkrise bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Der Spardruck produziert so 

nahezu nicht kalkulierbare rechtliche und un-

ter Umständen öffentlichkeitswirksame Risi-

ken.  

Technikeinsatz entfaltet unmittelbare Aus-

wirkungen auf die Arbeitsqualität und Ar-

beitszufriedenheit innerhalb der Polizei, aber 

auch auf das Vertrauen der Bürgerinnen und 

Bürger in ihre Polizei. Dies schließt aus-

drücklich die Erwartung ein, auch im Internet 

präsent und für Bürgerinnen und Bürger an-

sprechbar zu sein.  

 

Internet als öffentlicher (Lebens-) Raum  

 

Privat wie beruflich sind die Menschen zu-

nehmend im Internet aktiv. Das Internet stellt 

mit seinen vielfältigen Angeboten einen vir-

tuellen Lebensraum dar. Dabei ist eine 

trennscharfe Grenzziehung zwischen realer 

und virtueller Welt inzwischen nicht mehr 

möglich. Das Internet ist kein rechtsfreier 

Raum, zugleich bietet es umfassende Mög-

lichkeiten, strafbare Handlungen zu bege-

hen. Die Polizei trägt diesem Umstand we-

der durch eine entsprechende polizeiliche 

Präsenz noch durch die Bereitstellung adä-

quater Kontakt- und Kommunikationsange-

bote zur und mit der Polizei Rechnung.  

Es bedarf einer angemessenen personellen 

und technischen Ausstattung, eine polizeili-

che Präsenz im Internet sicherzustellen. 

Darüber hinaus muss die Polizei mit einem 

niedrigschwelligen Angebot im Internet mit 

der Bevölkerung in einen Dialog treten. Zu-

gleich dürften herkömmliche Wege, der Poli-

zei Notsituationen mitzuteilen, nicht vernach-

lässigt werden. Der „Notruf“ bzw. der persön-

liche Kontakt zu dem Hilfesuchenden sollte 

nach wie vor das Ziel der handelnden Poli-

zeikräfte sein.  

 

Verringerung von Abwesenheitszeiten 

am Arbeitsplatz durch Nutzung Internet 

basierter Kommunikationsformen und 

Fortbildung 

 

Als ein Erfolg versprechendes und in vielen 

Bereichen polizeilicher Tätigkeit künftig stär-

ker, allerdings nicht ausschließlich einsetz-

bares Mittel zur konsequenten Durchführung 

von Fortbildungsmaßnahmen ist der weitere 

Ausbau von „Computer based Trainings 

(CBT)“ bzw. des „Computerunterstützenden 

Lernens (CUL)“ anzusehen.  

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert 

die für die Entwicklung entsprechender inter-

aktiver Fortbildungsprogramme notwendige 

technische Ausstattung und die für die Ein-

weisung der Nutzer und Nutzerinnen not-

wendigen personellen und finanziellen In-

vestitionen. Auch polizeispezifische Wis-

sensplattformen („Wikis“) sowie Fach-Foren 

und Chats können zu schnelleren, qualifi-

zierteren Problemlösungen im Einzelfall bei-

tragen.  
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Darüber hinaus sind ebenso andere mo-

derne und zukunftsträchtige Medien- und 

Kommunikationstechniken von Nöten, wie 

z.B. Telefon- und Videokonferenzen.  

 

Öffentlichkeitsarbeit – polizeiintern und 

extern; Krisenkommunikation als Chance  

 

Die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit wird 

noch zu stark von veralteten Strukturen und 

Vorstellungen geprägt. Moderne Öffentlich-

keitsarbeit muss sich stärker über die Neuen 

Medien gestalten. Diese Kommunikations-

formen sind fortwährend auf ihre Einsatz-

möglichkeiten im polizeilichen Alltag hin zu 

prüfen.  

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert 

eine Öffentlichkeitsarbeit, die sich weg von 

der reinen Informationsvermittlung hin zur 

Kommunikation entwickelt. Der Dialog nach 

innen und außen ist Erfolgsgarant polizeili-

cher Arbeit.  

 

Durch das Mediennutzungsverhalten 

steht die Polizei immer mehr im Fokus der 

Öffentlichkeit.  

Vermehrt werden polizeiliche Alltagssituatio-

nen gefilmt und ins Internet gestellt, wo sie 

über YouTube, Facebook oder andere Platt-

formen durch jedermann abrufbar sind und 

mit Kommentierungen versehen werden 

können. Die politisch Verantwortlichen dür-

fen dabei nicht verkennen, dass im zuneh-

menden Maße Bürgerinnen und Bürger im 

Internet Aktivitäten entfalten, die als journa-

listische Arbeit im weitesten Sinn gewertet 

werden müssen.  

 

Den polizeilichen wie politischen Verantwor-

tungsträgern fehlt ein tragfähiges Konzept 

zur Gewährleistung der daraus resultieren-

den Kommunikationserfordernisse in krisen-

haften Situationen. Moderne Aufgabenerle-

digung heißt für Führungskräfte zu verste-

hen, dass Führung planvolle, gestalterische 

Arbeit ist. Sie müssen ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter „coachen“, also fördern, stüt-

zen, konstruktiv begleiten, ihnen Zusam-

menhänge deutlich machen und in kritischen 

Situationen schützen.  

Digitale Kommunikationsformen ermögli-

chen eine mediale Vorverurteilung, die zu oft 

widerspruchsfrei bleibt. Die durch Verwal-

tungs- und Ermittlungsabläufe verschuldete 

Sprachlosigkeit lässt Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit ihren Emotionen zurück. Bin-

nenkrisen sind die Folge, die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter verletzt und die das Ver-

trauen zwischen Vorgesetzten und ihren Be-

schäftigten nachhaltig beeinträchtigen kön-

nen.  

Ein professionelles Krisenmanagement ist in 

der Außendarstellung überwiegend der Lei-

tungsebene des zuständigen Ministeriums 

und der Behördenleitung vorbehalten.  

Der internen Kommunikation fällt dabei eine 

gleichbedeutende Rolle im Krisenmanage-

ment zu. Dies steht im Verantwortungsbe-

reich aller Führungskräfte. Interne und ex-

terne Krisenkommunikation stellt die Be-

schäftigten als Menschen in den Mittelpunkt 

und erfordert eine vertrauensbildende und 

auf den Beschäftigten schützende Wirkung. 

Dabei ist eine Sachverhaltsaufklärung im 

Sinne einer rational und positiv ausgerichte-

ten Fehlerkultur in den Blick zu nehmen.  

 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) for-

dert ein selbstbewusstes Auftreten der 

Polizei in allen Ebenen.  

 

Die Erarbeitung eines Konzepts, welches die 

Grundzüge der internen und externen Kom-

munikation in krisenhaften Situationen be-

schreibt, ist erforderlich. Dieses muss eine 

aktive Begleitung der betroffenen Organisa-

tionseinheiten durch 

polizeiliche und politische Verantwortungs-

träger zwingend beinhalten.    
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5. Beteiligungsrechte in einer demokratischen 

Polizei 
 

Polizeiarbeit und ihre Qualität hängen nach 

dem Verständnis der GdP grundsätzlich und 

unmittelbar mit dem Arbeitsumfeld zusam-

men, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeit 

angeboten wird. Ein modernes Personalma-

nagement und eine leitbildorientierte Mitar-

beiterführung setzen auch die umfängliche 

Beteiligung der Beschäftigten, insbesondere 

in Reform- und Veränderungsprozessen, vo-

raus.  

 

Abschottungen gegenüber den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern wird von der GdP nicht 

toleriert.  Mitarbeiterbeteiligungen und per-

sonalvertretungsrechtliche Mitbestimmung 

im Sinne des Partnerschaftsprinzips sind 

auch ein Stück gelebte Demokratie in den 

Dienststellen der Polizei Rheinland-Pfalz. 

Die Gewerkschaft der Polizei versteht des-

halb die Personalvertretungen in den Behör-

den und Einrichtungen als unverzichtbaren 

Bestandteil ausgewogener und ermessens-

fehlerfreier Entscheidungsfindungen. Nur die 

unmittelbaren und auf die örtlichen Bereiche 

zugeschnittenen Interessenvertretungen in-

nerhalb der Polizeiorganisation sind richtig 

und zielführend.  

 

Vor dem Hintergrund der in der Landesver-

fassung formulierten Schuldenbremse sind 

engagierte Kolleginnen und Kollegen in der 

Personalratsarbeit wichtiger denn je. Vor 

dem Hintergrund dieser neuen Herausforde-

rungen muss die GdP im DGB auch in Zu-

kunft die eine oder andere offene rechtliche 

Baustelle in den kommenden Novellierungs-

prozessen des LPersVG weiter beackern. 

Wer politisch eine leistungsfähige, zukunfts- 

und mitarbeiterorientierte Landesverwaltung 

haben will, muss für seine Beschäftigten ent-

sprechende Vertretungsrechte einräumen.  

 

Sicherlich ist das Landespersonalvertre-

tungsrecht in Rheinland-Pfalz im Bund- und 

Ländervergleich sehr fortschrittlich. Dennoch 

gilt auch hier der Spruch: „Steter Tropfen 

höhlt den Stein!“ Eine weitere Ausgestaltung 

von Beteiligungsrechten, welche verfas-

sungsrechtlich zulässig sind, wird die GdP 

auch künftig bei den politisch Verantwortli-

chen und dem Gesetzgeber einfordern.  

 

Die Polizei braucht auch in Zukunft enga-

gierte Personalräte, einerseits zur Inte-

ressenvertretung der Polizeibeschäftig-

ten andererseits aber auch zur Qualitäts- 

und Zukunftssicherung der Organisation 

selbst. 
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6. Gesunde Polizei – leistungsstarke Polizei!  
 

Gesundheit ist ein Zustand vollkomme-

nen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht die bloße Abwe-

senheit von Krankheit oder Gebrechen.  

 

Gute Arbeit nach dem Verständnis der GdP 

ist nicht nur Arbeit, die Einkommen und Aus-

kommen gewährleistet. Arbeit muss „ge-

sund“ sein und bestenfalls sind die Beschäf-

tigten nicht trotz ihrer Arbeit gesund, sondern 

auch ein Stück wegen ihrer Arbeit; weil Ar-

beit mit Erfolgen, Zufriedenheit, materieller 

und sozialer Wertschätzung sowie positiven 

Sozialkontakten einhergeht. 

„Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind die Voraussetzung für eine gesunde 

und leistungsfähige Organisation“ heißt es in 

der Dienstvereinbarung zwischen dem 

Hauptpersonalrat Polizei und dem Innenmi-

nisterium aus dem Jahr 2008. 

Und weiter unten: „Die Gesundheit der Be-

schäftigten soll erhalten und verbessert und 

die Gesundheitsquote erhöht werden. Vor-

zeitige Ruhestandsversetzungen wegen ge-

sundheitlicher Einschränkungen sollen mög-

lichst vermieden werden; die Beschäftigten 

sollen bei guter Gesundheit eine möglichst 

lange Phase des Ruhestands erleben. So 

sind Investitionen in die Gesundheit der Be-

schäftigten sowohl ein Gewinn für den Ar-

beitgeber, als auch für den beschäftigten 

Menschen selbst. Dies soll durch die Ver-

knüpfung der folgenden Ansätze erreicht 

werden: 

 

a) Verbesserung der Arbeitsorganisation 

und der Arbeitsbedingungen (Verhält-

nisprävention) 

b) Stärkung persönlicher Kompetenzen 

(Verhaltensprävention) 

c) Förderung einer aktiven Mitarbeiterbetei-

ligung (Partizipation)“ 

 

Diese Ziele gelten aktuell (2014) und in Zu-

kunft (Programm 2026) unverändert; die 

GdP ist diesen Erkenntnissen verpflichtet 

und wird nicht nachlassen, alle drei Bau-

steine des Gesundheitsmanagements – Ver-

hältnisprävention, Verhaltensprävention und 

Partizipation – gleichermaßen im Fokus zu 

behalten.  

Dabei kommt der GdP als Gewerkschaft die 

(politische) Aufgabe zu, insbesondere Wert 

auf die Verbesserung der Arbeitsverhält-

nisse zu legen, ohne – auch in der Personal-

ratsarbeit – die Verhaltensprävention zu ver-

nachlässigen. Die Partizipation, also die Be-

teiligung der „Experten für die eigene Ar-

beitssituation“ ist für beide Präventionsbau-

steine wichtig und immer wieder mit Leben 

zu füllen. 

 

Bei der Fortschreibung des „Rahmenkon-

zepts der Landesverwaltung für das Betrieb-

liche Gesundheitsmanagement“ vom 

1.1.2006 will die GdP Einfluss nehmen und 

strebt – gemeinsam mit dem DGB – eine so 

genannte „81er-Vereinbarung“ zur verstetig-

ten Implementierung des Themas „Gute und 

gesunde Arbeit“ an. 

 

Die rheinland-pfälzische Polizei ist davon ge-

prägt, dass an die Beschäftigten in Reform- 

und Modernisierungsprozessen hohe Anfor-

derungen gestellt werden. Die Ansprüche an 

die Qualität der Arbeit steigen und mehr 

denn je sind gesunde, qualifizierte, moti-

vierte und zufriedene Beschäftigte zur Be-

wältigung der Aufgaben erforderlich. Der An-

teil älterer Beschäftigter nimmt auf abseh-

bare Zeit zu, alters- und alternsgerechte Ar-

beitsbedingungen gewinnen an Bedeutung.  

 

Die Förderung der Gesundheit und die Im-

plementierung und Professionalisierung ei-

nes Gesundheitsmanagements sind dem-

nach wichtige Faktoren der Leistungs- und 

Zukunftsfähigkeit der Polizei.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rper_%28Biologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Geist
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozial
http://de.wikipedia.org/wiki/Wohlbefinden
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Durch die oben genannte Dienstvereinba-

rung, den Aufbau von Strukturen in den Be-

hörden und Einrichtungen der Polizei, die 

Einstellung einer Gesundheitswirtin und vor 

allem die Kooperation mit der Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz zeigen die seit 2002 immer 

stärker intensivierten Anstrengungen der 

GdP erste Erfolge im Bereich der Verhal-

tensprävention. 

 

Bewertung der GdP: 

 

Seit 2008 steigt die Krankheitsquote der 

rheinland-pfälzischen Polizei kontinuierlich 

an. Die Befürchtungen von Professor Nach-

reiner, wonach wir "dabei sind die einge-

schränkt Dienstfähigen von Morgen zu er-

zeugen", scheinen leider zuzutreffen. 

 

3600 Polizistinnen und Polizisten sind 48 

Jahre alt und älter 

 

Im zu überplanenden Zeitraum bis 2026 er-

reichen die Geburtsjahrgänge 1954 bis 1966 

die Lebensarbeitszeitgrenze. Diese Perso-

nengruppe findet ihre Entsprechung in den 

überdurchschnittlich starken Einstellungs-

jahrgängen von Anfang der 1970er bis An-

fang der 1980er Jahre.  

Es handelt sich um etwa 3600 Kollegen, die 

zu einem großen Teil im dritten oder vierten 

Jahrzehnt im Wechselschichtdienst arbeiten. 

Es hat auch nur ein kleiner Teil dieser "Po-

pulation" eine realistische Option auf den 

Wechsel in eine so genannte Tagdienstfunk-

tion, also eine nach Personalzumessungs-

berechnung zulässige Funktion der jeweili-

gen Dienststelle in der Führung, der Admi-

nistration oder im Kriminal- und Bezirks-

dienst inklusive Verkehrssicherheitsbera-

tung und Jugendsachbearbeitung.  

 

Die Arbeitsbedingungen sind entschei-

dend für die Leistungsfähigkeit der Poli-

zei 

 

Aus diesen Feststellungen leitet die GdP 

diese These ab:  

Für die Leistungs- oder besser Funktionsfä-

higkeit der rheinland-pfälzischen Polizei in 

den vor uns liegenden 12 Jahren (und dar-

über hinaus) ist von ganz elementarer Be-

deutung, in welchem Maße die heute 50 - 

60jährigen Kollegen ihre Dienstfähigkeit bis 

zur Lebensarbeitszeitgrenze erhalten und 

dem anspruchsvollen Polizeidienst - insbe-

sondere dem Wechselschichtdienst - ge-

wachsen sein werden.  

Der Dienstherr muss im Interesse der Funk-

tionsfähigkeit der Polizei und aus Fürsorge-

gründen die Arbeitsplätze und Arbeitsab-

läufe dieser Kollegen alterns- und altersge-

recht zu gestalten. 

Darüber hinaus muss Vorsorge getroffen 

werden. Für den gesamten Polizeidienst gilt, 

dass auch die Arbeit der jüngeren Kollegin-

nen und Kollegen so gestaltet werden muss, 

dass gesundheitliche Einschränkungen auf-

grund der Belastungen soweit es geht ver-

mieden werden - Verhältnisprävention. 

 

Eingeschränkte Dienstfähigkeit 

 

Es ist unvermeidbar, dass Kolleginnen und 

Kollegen in mehreren Jahrzehnten einer ge-

fahrengeneigten Arbeit im Wechselschicht-

dienst rund um die Uhr, uniformiert und im-

mer unter Beobachtung der Öffentlichkeit, 

gesundheitliche Einschränkungen entwi-

ckeln. Die GdP macht sich für eine sinnvolle 

Verwendung der Betroffenen stark und for-

dert den gebührenden Respekt gegenüber 

den Kolleginnen und Kollegen. Dazu hat der 

Fachausschuss Gesundheit und Arbeits-

schutz ein Positionspapier als Handreichung 

für die Praxis entwickelt, in dem unsere Ziele 

und Vorstellungen im Detail dargestellt wer-

den. 

 

Konkrete Ziele der GdP 

 

Ganzheitliche Gefährdungsanalyse 
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Der hergebrachte technische Arbeitsschutz, 

der auf die Einhaltung arbeitsschutzrechtli-

cher  Vorschriften abzielt ist integraler Be-

standteil des Betrieblichen Gesundheitsma-

nagements; sukzessive wird ein ganzheitli-

ches Verständnis der Gefährdungsbeurtei-

lung eingeführt, das auch soziale oder ab-

lauforganisatorische Aspekte berücksichtigt. 

 

Belastungsstudie 

 

Der gute Ansatz der seinerzeitigen Untersu-

chung der rheinland-pfälzischen Polizei im 

Hinblick auf die Lebensarbeitszeitgrenze 

durch Prof. Nachreiner muss fortgeführt wer-

den. Die gesamte Polizei muss wissen-

schaftlich im Hinblick auf Belastungen durch 

den Beruf und seine Rahmenbedingungen 

untersucht werden, damit sich am Ergebnis 

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen 

ausrichten können. 

 

Politische Wertschätzung 

 

Aktuelle (2014) Ergebnisse einer kleinräumi-

gen Studie der Universität Trier deuten da-

rauf hin, dass sich die Werte für die "Politi-

sche Wertschätzung" gegenüber der 

SALSA-Studie von 2008 noch einmal gravie-

rend verschlechtert haben. Die Kolleginnen 

und Kollegen stecken in einer Gratifikations-

krise.  Die "Baustellen" liegen auf der Hand: 

Besoldungsabkopplung, Erschwerniszula-

gen, Dienst zu ungünstigen Zeiten, Einspa-

rungen bei der Uniform und so weiter. 

Alle noch so gut gemachten und gemeinten 

Angebote des Behördlichen Gesundheits-

managements drohen vor diesem Hinter-

grund die Akzeptanz in der Belegschaft zu 

verlieren, da sie als "Feigenblatt" bei gleich-

zeitig immer größer werdender Belastung 

und schlechterer materieller Gratifikation 

empfunden werden.  

 

Salutogene Führung und  

Zusammenarbeit 

 

Die Förderung und Erhaltung der Gesund-

heit der Beschäftigten ist Führungsaufgabe. 

Dies beinhaltet einerseits die Aufgabe, gute 

technische (Arbeitsschutz), organisatorische 

und soziale Arbeitsbedingungen der Be-

schäftigten zu schaffen. Andererseits ist 

Führungsverhalten selbst auch Arbeitsbe-

dingung; Führungskräfte sollen sich der Wir-

kung ihres Führungshandelns bewusst sein 

und der Arbeit ihrer nachgeordneten Kolle-

ginnen und Kollegen Wertschätzung entge-

genbringen.  

Aspekte der Betrieblichen Gesundheitsför-

derung sind / werden Bestandteil der Aus- 

und Fortbildung und genießen in der Praxis 

hohe Priorität.Die alltägliche Interaktion so-

wie die formalisierten Instrumente des Beur-

teilungs- und Mitarbeitergespräches werden 

für die Forschung nach Möglichkeiten der 

Verhältnis- oder Verhaltensprävention ge-

nutzt. 

In der Polizei ist die reibungslose Zusam-

menarbeit in Teams ein wichtiger Erfolgsfak-

tor; die Förderung von Gemeinsamkeit und 

Teamgedanken ist daher ständiges Ziel aller 

Ebenen und Dienststellen. Es gilt das Motto: 

Wir sind eine Polizei. Einflussgrößen und 

Regelungen, die dem Teamgedanken ab-

träglich sind, sind zu vermeiden. 

 

Wertschätzung durch Ausstattung und 

Technik 

 

Die moderne und hochwertige Ausstattung 

polizeilicher Arbeitsplätze, insbesondere 

dort, wo die Beschäftigten dazu neigen, sich 

selbst als die „unterste Kaste“ wahrzuneh-

men, wird oft unterschätzt. Hochwertiges 

Mobiliar, beste Bestuhlung, hohe Reini-

gungs- und Renovierungsfrequenz strahlen 

in hohem Maße Wertschätzung und Aner-

kennung aus. Ein positives Beispiel wäre der 

Einbau von Klimaanlagen für die Wachberei-

che, die Frischluft zuführen und nicht nur 

„den Mief kühlen“. 

Bürotechnik auf hohem Niveau ist meist ge-

geben; die Defizite bei der Ausstattung mit 
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potenziell karzinogenen (Krebs erzeugen-

den), mutagenen (Erbgut schädigenden) 

und reproduktionstoxischen (die Fortpflan-

zung beeinträchtigenden) Drucker- und 

Tonertechnologien sollen nicht aus dem 

Auge verloren werden. Druckerkonzepte al-

lein reichen nicht aus. 

Ähnliches gilt für Fahrzeuge, Ausrüstung 

und Digitalfunk. 

 

Arbeitszeit 

 

Die Arbeitszeit soll alterns- und altersgerecht 

gestaltet werden. Dabei ist im Einklang mit 

der Arbeitsmedizin für die GdP eines klar: 

Die wirkungsvollste Stellschraube ist die Ar-

beitszeitverkürzung zur Gewährleistung er-

forderlicher (im Alter länger werdender) Er-

holungsphasen.   

Diese - in Stichworten umrissenen und si-

cher nicht vollständig aufgezählten - Ent-

wicklungsmöglichkeiten sieht die GdP: 

 

a) Gestaffelte Verkürzung der Wochenar-

beitszeit für Lebensältere (Beispiel 

NRW) 

b) Verlängerung des Zusatzurlaubs für 

WSD / SD 

c) PI-internes Wachmodell und/oder ge-

meinsame Organisation des Wechsel-

schichtdienstes durch mehrere Polizei-

inspektionen 

d) Zeitliche Faktorisierung von Nachtar-

beitszeit zur Gewährleistung der Erho-

lungsphasen zwischen zwei Schichtab-

läufen bei gleichzeitigem Anreiz, den 

Dienst zu verrichten 

e) Weitgehende Beseitigung von Rufbe-

reitschaften 

 

Die von Kolleginnen und Kollegen des 

Wechselschichtdienstes entwickelte Option 

der zeitlichen Faktorisierung von Nachtarbeit 

genießt bei der GdP angesichts des oben 

dargestellten Befundes hohe Priorität und 

müsste - soll sie noch positive Wirkung ent-

falten - zeitnah verwirklicht werden. Wir sind 

der Überzeugung, dass die positive Wirkung 

im Hinblick auf den Erhalt der Kolleginnen 

und Kollegen im Dienst und im Wechsel-

schichtdienst das rechnerische Defizit an zur 

Verfügung stehender Arbeitszeit deutlich 

überwiegen wird. 

 

Betriebsärztlicher Dienst 

 

Der Betriebsärztliche Dienst ist integraler 

Bestandteil des Behördlichen Gesundheits-

managements und muss für die Polizei aus 

einem Guss dargestellt werden und zielge-

richtet arbeiten.   

Das Institut für Lehrergesundheit ist ein 

Maßstab, an dem sich Arbeitsmedizin für die 

Polizei messen kann. Die GdP verfolgt nach 

wie vor das Ziel, die Aufgaben der Arbeits-

medizin für die Polizei durch eigene Ärzte - 

angesiedelt bei der Bereitschaftspolizei - 

darzustellen. Wissenschaftliche Unterstüt-

zung ist dabei geboten - siehe auch Belas-

tungsstudie. 

 

Präventivmaßnahmen und  

Vorsorgekuren  

 

Die GdP verfolgt weiter das Ziel, Vorsorge-

kuren für Polizeibeschäftigte zu entwickeln. 

Beispielsweise könnten gemeinsam mit der 

rheinland-pfälzischen „Kurbäder-Wirtschaft“ 

Konzepte entwickelt werden. Bausteine 

könnten neben den medizinischen Aspekten 

sein: Sport und Bewegung, Ernährung, Er-

nährungsberatung, Psychosomatik, Psycho-

soziale Aspekte, Stressbewältigung, Kultur. 

Die Finanzierung soll durch Einführung der 

Freien Heilfürsorge oder durch den neuen 

Präventionsansatz im Beihilferecht sicherge-

stellt werden.  

 

Gesundheitsförderung (Verhaltensprä-

vention) 

 

BGM soll in allen Bereichen erlebbar werden 

und darf sich nicht auf die Verhaltenspräven-

tion beschränken. Zuallererst muss deutlich 



GdP. Wir gestalten Zukunft. POLIZEI 2026 

25 
 

werden, dass im Rahmen der Möglichkeiten  

der Wille besteht, auch die Verhältnisse in 

Frage zu stellen, also Aufbau- und Ablaufor-

ganisation, EDV-Anwendungen, Unterstel-

lungsverhältnisse, Arbeitszeitregelungen, 

Technische Ausstattung, aber auch den Um-

gang miteinander und letztlich das eigene 

Verhalten. BGM ist für die Köpfe und nicht 

für abgeschottete „Quatschbuden“.  

 

Zielgruppen 

 

Behördliche Gesundheitsförderung hat die 

Entwicklung individuell passender Maßnah-

men zum Ziel. Die Bedürfnisse von Men-

schen mit Behinderung sind zu berücksichti-

gen. Die Arbeitsbedingungen verschiedener 

Berufsgruppen oder Arbeitsformen, wie zum 

Beispiel von Menschen, die Schicht- oder 

Wechselschichtarbeit leisten oder deren Ar-

beitszeit sehr stark anlassbezogen (fremd-

bestimmt) ist, sind bei der Festlegung von 

Maßnahmen von Bedeutung. Geschlechter-

spezifische Gesundheitsrisiken sind zu be-

achten, da Frauen und Männer unterschied-

lich von Belastungen betroffen sind und 

diese auch unterschiedlich bewältigen. 

 

Werbung 

 

Für die Verhaltensprävention muss weiter 

geworben werden - die Kürzung der Gratifi-

kation für die Erlangung des Sportabzei-

chens war in diesem Zusammenhang das 

Gegenteil von richtigem und vorausschauen-

dem Handeln. Es gilt, den (scheinbaren) Wi-

derspruch zwischen Verhältnis- und Verhal-

tensprävention aufzulösen, nach dem Motto: 

"Auch wenn Du von Deinem Dienstherrn ent-

täuscht bist, solltest Du seine Angebote zur 

Stärkung Deiner gesundheitlichen Ressour-

cen aktiv nutzen". 

 

 

 

 

 

Aus- und Fortbildung 

 

Verhaltensprävention, also die Vermittlung 

von Kompetenzen zur eigenen Gesunder-

haltung und zur bewussten Steuerung der ei-

genen Belastung, soll bereits Gegenstand 

der Ausbildung werden, indem die Sensibili-

tät für Belastungen vermittelt wird, die in „jun-

gen Jahren“ gerne ignoriert werden und spä-

ter umso mehr zu gesundheitlichen Proble-

men führen. Was Hänschen nicht lernt, wird 

Hans später als Führungskraft nicht abrufen 

und auch zum Wohle anderer und der Orga-

nisation einsetzen können. 

Bildungs- und Trainingsangebote zur Verhal-

tensprävention sollen über das gesamte Be-

rufsleben als allgegenwärtig gestaltet und 

angeboten werden. Neben den tradierten 

Sportseminaren und Sozialtrainings werden 

neue Modelle für gesundheitspräventive  

Maßnahmen konzipiert und finanziert, die 

neben Bewegung und Fitness auch Aspekte 

von Wellness, Kurlaub, Ernährungsumstel-

lung, Kultur und Psychologie enthalten kön-

nen. 

Bei der Fortbildung von Führungskräften und 

der Weiterentwicklung der Ablauforganisa-

tion soll komplementär externer Sachver-

stand, beispielsweise organisiert durch die 

Unfallkasse, einbezogen werden. 

 

Finanzielle Ressourcen 

 

Für die Stärkung der persönlichen Ressour-

cen seiner Beschäftigten muss der Dienst-

herr offensiv finanzielle und arbeitszeitliche 

Ressourcen zur Verfügung stellen, die bei-

spielsweise in Ergänzungsdienstplänen des 

Wechselschichtdienstes konkret eingeplant 

werden. 

In den großen Präsidien erscheint es sinn-

voll, das Thema noch besser in den Polizei-

direktionen zu verankern, beispielsweise 

könnte der Gesundheits- und Arbeitsschutz-

ausschuss auf Ebene der Direktion darge-

stellt werden. 
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Externe 

 

Die Zusammenarbeit mit der Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz hat sich bewährt und soll 

fortgeführt werden; gleiches gilt für die Zu-

sammenarbeit mit (rheinland-pfälzischen) 

Hochschulen.  

Die Beteiligung und Information der Beschäf-

tigten ist und bleibt Bestandteil des Konzep-

tes. Sie sind Experten für ihre jeweilige Ar-

beitssituation und können mit Engagement 

und Kreativität zur Zielerreichung beitragen.  

 

Sport 

 

Der Dienst- und Gesundheitssport spielt für 

die Gesundheitsförderung eine zentrale 

Rolle. Auch Verwaltungsbeamte und Tarif-

beschäftigte sollen die Gelegenheit haben, 

im Rahmen ihrer Arbeitszeit an Sport- und 

Bewegungsangeboten teilzunehmen. 

Dienstunfallschutz ist zu gewährleisten.  

 

Sozialberatung und Krisenintervention 

 

Die haupt- und nebenamtliche Sozialbera-

tung ist in die Polizei implementiert. Die dort 

tätigen Menschen sollen in die Suche nach 

geeigneten Maßnahmen der Gesundheits-

förderung sowie in eine ganzheitliche Ge-

fährdungsanalyse eingebunden werden. Für 

die Intervention nach besonders belasten-

den Ereignissen ist auf Landesebene plane-

risch Vorsorge getroffen.  

 

Zitat aus einer Entschließung des 20. Dele-

giertentages der GdP: „Die Bereitschaft, die 

Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger mit 

Leib und Leben zu schützen, bedarf auf der 

anderen Seite eines besonderen Schutzes 

der Polizistinnen und Polizisten. Dazu gehö-

ren insbesondere eine alternsgerechte Be-

schäftigung und eine besondere Alters-

grenze.“ 
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7. Bildung in der Polizei Rheinland-Pfalz  
 

Bildung schafft Anerkennung und sichert 

die Zukunftsfähigkeit der Polizei Rhein-

land-Pfalz 

 

Die hohe Dynamik gesellschaftlicher und 

technischer Veränderungen mit der fort-

schreitenden Digitalisierung und zunehmen-

den Komplexität führen zu einem fortschrei-

tenden Umbruch der Rahmbedingungen po-

lizeilicher Aufgabenwahrnehmung. Global 

vernetzte Kriminalitätsphänomene erfordern 

angemessene polizeiliche Einsatzkonzeptio-

nen. Steigende Erwartungen in die Erreich-

barkeit, Transparenz und Qualität polizeili-

cher Leistungen sowie der Wunsch nach ak-

tiver Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

stellen die Polizei vor weitere große Heraus-

forderungen. Weltweite wirtschaftliche Prob-

leme und hohe Staatsschulden mit einer ver-

fassungsrechtlich verordneten Schulden-

bremse zwingen die Polizei zu innovativen 

und kreativen Lösungen, Prioritätensetzun-

gen und Effizienzsteigerungen. Um die viel-

fältigen und anspruchsvollen Aufgaben zur 

Gewährleistung der Inneren Sicherheit auch 

zukünftig bewältigen zu können, ist die Poli-

zei auf gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter angewiesen. Dies erfordert eine 

zeitgemäße, dem Anspruch eines qualifizier-

ten Berufsbeamtentums entsprechende 

Nachwuchswerbung und –auswahl, eine an-

spruchsvolle Ausbildung durch akkreditierte 

Studiengänge auf Bachelor- und Masterni-

veau, die Förderung des lebenslangen Ler-

nens durch berufliche und private Weiterbil-

dung, die Anerkennung und Wertschätzung 

persönlicher Zusatzqualifikationen der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sowie ein tragfä-

higes Wissensmanagement. Die Gewerk-

schaft der Polizei (GdP) fordert eine qualifi-

zierte Aus- und Fortbildung, an der nicht ge-

spart wird. Auf die Bildung des Personals 

kommt es zukünftig umso mehr an. 

Vielfalt und Qualität des polizeilichen 

Nachwuchses setzen proaktive, wir-

kungsvolle Werbung (Recruiting) für ei-

nen attraktiven Beruf sowie treffsichere 

Eignungsdiagnostik voraus  

 

Der Polizeiberuf muss durch einen akkredi-

tieren und anerkannten Studiengang auf Ba-

chelorniveau, angemessene Anwärterbe-

züge sowie attraktive Qualifizierungs- und 

Karriereaussichten herausfordernd und inte-

ressant für vielseitig Interessierte, Team ori-

entierte und hilfsbereite junge Menschen 

sein. Die Arbeitgebermarke „Polizei“ muss 

attraktiv sein und die Vielfalt in der Gesell-

schaft ansprechen. Die Polizei muss daher 

den Kontakt zu vielen gesellschaftlichen In-

teressensverbänden pflegen. Im Wettbe-

werb um gut qualifizierte Nachwuchskräfte 

muss die Polizei fortschrittlich, kreativ und 

wirkungsvoll handeln. Hierzu gehören die 

Präsenz im Internet und in sozialen Netzwer-

ken, eine komfortable Online-Bewerbung 

und eine begleitende Forschung zur Wirk-

samkeit polizeilicher Werbemaßnahmen. 

Neben der Bündelung zentraler Aufgaben 

der Werbung sowie des Einstellungs- und 

Auswahlverfahrens sind dezentrale Maß-

nahmen besonders wichtig. Dies erfordert 

von den Dienststellen vor Ort den ständigen 

Kontakt mit Schulen, gezielte Nachwuchs-

werbung vor der Berufsentscheidung junger 

Menschen und Angebote für Schülerprak-

tika. Bewerberinnen und Bewerber mit allge-

meiner Hochschulreife oder den vergleich-

baren Bildungs- und Berufsabschlüssen mit 

Studienberechtigung stehen im Fokus Ziel-

gruppen orientierter Werbemaßnahmen. Die 

Polizei engagiert sich weiterhin in der Nach-

wuchsförderung und unterstützt den berufs-

bezogenen Unterricht im Bildungsgang „Po-

lizeidienst und Verwaltung“ an höheren Be-

rufsfachschulen. Die Haushaltsmittel für die 

Werbung sind an den stärker werdenden 
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Wettbewerb mit der Privatwirtschaft anzu-

passen.  

Zeitgemäße Werbung fördert ausreichend 

Bewerbungen, eine gemeinsame Kommuni-

kationsplattform sichert den ständigen Kon-

takt mit Bewerberinnen und Bewerber, früh-

zeitige Einstellungszusagen bestärken den 

Berufswunsch und schaffen Planungssicher-

heit für alle Beteiligten. Die Anrechnung von 

Studien- und Prüfungsleistungen und die An-

erkennung beruflicher Qualifikationen ma-

chen das Polizeistudium auch für bereits 

akademisch oder beruflich Qualifizierte at-

traktiver. Effiziente Auswahlverfahren mit an-

erkannten Methoden zeitgemäßer Eignungs-

diagnostik helfen, gut qualifizierten und 

stressstabilen Nachwuchs für die Polizei zu 

identifizieren. In die Eignungstests sind er-

fahren Polizeibeamtinnen und –beamte ein-

zubeziehen.  

 

Der Bachelorstudiengang Polizeidienst 

schafft eine gemeinsame Identität (Cor-

porate Identity) und eine gute Berufsqua-

lifizierung auf wissenschaftlicher Grund-

lage  

 

Die polizeiinterne Ausbildung in Form eines 

anerkannten Studiums hat sich seit über 30 

Jahren bewährt und entscheidend den ge-

sellschaftlichen Status und die Anerkennung 

des Polizeiberufs bestimmt. Durch den dua-

len Charakter des Studiums sind die Absol-

ventinnen und Absolventen befähigt, die 

Funktionen der ersten Berufsjahre auszufül-

len und eigenständig in neue Aufgaben ein-

zuarbeiten sowie sie im Rahmen des lebens-

langen Lernens neues Wissen und Können 

zu erschließen. Die Identifikation mit Werten 

einer demokratischen, bürgerorientierten 

und transparenten Polizei sowie die Stär-

kung einer selbstbestimmten Persönlichkeit 

in einem teamorientierten Beruf sind Leitli-

nien des Studiums. Die Vermittlung fachli-

cher, methodischer, sozialer und persönli-

cher Kompetenzen sowie das exemplarische 

Lernen in Übungen und das Anwenden des 

Wissens auf berufliche Situationen befinden 

sich im Studium im Gleichgewicht. Im Sinne 

des lebenslangen Lernens sind zunehmend 

methodische Kompetenzen zur Bewältigung 

der dynamischen Veränderungen entschei-

dend. Die erworbenen Kompetenzen qualifi-

zieren den jungen Menschen, die hohen 

physischen und psychischen Anforderungen 

des Polizeiberufs gewachsen zu sein, sich 

zukunftsorientiert zu entwickeln und moti-

viert in den Polizeibehörden und –einrichtun-

gen die polizeilichen Aufgaben wahrzuneh-

men.  

 

Campushochschule und Bachelorstu-

dium Polizeidienst klar strukturiert und 

lebendig gestaltet  

 

Alle Studierenden müssen nach Überzeu-

gung der GdP die Möglichkeit haben, auf 

dem Campus zu studieren, zu wohnen, zu 

essen und zu leben. Die Hochschule der Po-

lizei muss moderne Hörsäle, eine geförderte 

Mensa, interessante Freizeitangebote für 

Körper und Geist sowie ausreichend Wohn-

raum für die Studierenden bieten. Dort fin-

den die Studierenden auch in Zusammenar-

beit mit Kooperationspartnern Möglichkeiten 

der Kinderbetreuung und weiteren Freizeit-

gestaltung.  

Der Bachelorstudiengang erfüllt die länder-

gemeinsamen Strukturvorgaben der Kultus-

ministerkonferenz, ist akkreditiert und Sub-

jekt eines kontinuierlichen Verbesserungs-

prozesses. Er vermittelt neben dem erforder-

lichen Fachwissen die Befähigung zur Refle-

xion, kritischer Distanz und systematischen 

Problemlösung im Rahmen von vertiefenden 

Lehrveranstaltungen mit Wahlmöglichkeiten, 

Studienprojekten und Bachelorthesis. Dieser 

Anspruch erfordert überwiegend das Lehren 

und Lernen in Studiengruppen und die In-

tegration praktischer Trainings; klassische 

Vorlesungen durch einen ausreichend be-

setzten und gut qualifizierten Lehrkörper, Tu-

torien und individuelles Selbststudium run-
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den das Angebot ab. Freiwillige Studienan-

gebote durch Lehrkräfte, Studierende und 

Vertreter der Praxis geben zusätzliche Im-

pulse. Digitale Medien und Elemente des 

Distance Learning können die Flexibilität und 

Attraktivität des Studiums erhöhen. Leh-

rende aus Wissenschaft und (Polizei-) Pra-

xis, die Balance theoretischer und berufs-

praktischer Studienanteile, die Integration 

der Berufspraxis in die Entwicklung der Lehr-

pläne, in die Lehre und Prüfungen sowie die 

ständige Weiterentwicklung des Studiums 

sind wichtige Eckpfeiler des Studiengangs. 

Kompetenzorientierte Prüfungsformen, wie 

zum Beispiel die Praktische Prüfung und die 

Prüfung in der Praxis, sind fest im Studium 

verankert und durch Forschungsprojekte auf 

ihre Auswirkungen zu untersuchen. Eine stu-

dierbare, themenorientierte Modulstruktur 

mit Lernschleifen ermöglicht berufliche Ori-

entierung und stetigen Kompetenzzuwachs. 

Internationalisierung und Interkulturalität so-

wie Kontakte zu Bürgerinnen und Bürger 

sind zu intensivieren und mit den polizeili-

chen Fachthemen zu verzahnen. Die Mitwir-

kung von Studierenden in Forschungspro-

jekten und Studienprojekten, das Erkennen 

und Fördern leistungsstarker Studierender 

sind genauso selbstverständlich, wie die stu-

dienbegleitende Förderung leistungsschwä-

cherer Studierender. Eine Studienberatung 

und Studierendenbetreuung sind sicherzu-

stellen.  

 

Hochschule für die Polizei Rheinland-

Pfalz – Realität und Zukunftsperspektive 

zugleich  

 

Die einschränkende Bezeichnung als Fach-

hochschule hatte bei der Gründung des 

neuen Hochschultyps seine Berechtigung; er 

wurde auch zutreffend 1981 für die Fach-

hochschule für öffentliche Verwaltung 

(FHöV) übernommen. Heute bietet die FHöV 

ein beachtliches und anerkanntes Lehr- und 

Beratungsportfolio. Einen regelrechten 

Schub hat der Bologna-Prozess mit seiner 

Idee eines gemeinsamen europäischen 

Hochschulraumes verliehen. Die polizeiliche 

Bildungseinrichtung ist heute europäisch 

vernetzt und bietet den Studierenden Hospi-

tationen in vielen europäischen Staaten an. 

Die GdP bekennt sich zum Bologna-Prozess 

und der Übertragung der damit verbundenen 

positiven Aspekte auf die polizeiliche Ausbil-

dung. Der Studiengang „Polizeidienst“ erfüllt 

die Bologna-Kriterien, wie Modularisierung, 

konsequente Ausrichtung der Studienziele 

und –inhalte am beruflichen Kompetenzprofil 

und Internationalisierung; er setzt wichtige 

Akzente für mehr Interkulturalität in der Poli-

zei. Auf der Grundlage von Lehrevaluationen 

wird die Qualität gesichert, indem flexibel 

und schnell auf Rückmeldungen reagiert 

wird. Erkannte Bedarfe der Mitglieder der 

Hochschule, der polizeilichen Praxis sowie 

Empfehlungen kooperierender Behörden als 

auch gesellschaftlich relevanter Gruppen 

(Partizipation) können in einem offenen Dia-

log transparent berücksichtigt werden. Der 

Forschung wird als Aufgabe der Hochschule 

zunehmend mehr Gewicht verliehen; es wer-

den bereits Ringvorlesungen und For-

schungskolloquien angeboten. Wissen-

schaftliche Tagungen mit berufsbezogenen 

Themen aus der Perspektive der Polizei lie-

fern Erkenntnisse aus erster Hand und 

schaffen die gewünschte Transparenz an 

eine bürgerorientierte Polizei.  

 

Die GdP fordert die Eigenständigkeit ei-

ner Hochschule für die Polizei Rheinland-

Pfalz, die in anderen Bundesländern be-

reits vollzogen wurde.  

 

Einer Akademielösung oder einer Externali-

sierung der polizeilichen Ausbildung erteilt 

die GdP eine klare Absage. Darüber hinaus 

hält die GdP an zwei Bildungseinrichtungen 

– eine Hochschule der Polizei für die Ausbil-

dung und eine Akademie der Polizei für die 

Fortbildung – unter gemeinsamer Leitung 

fest. Die Bündelung in der Führung trägt ent-

scheidend zum unmittelbaren Wissens- und 
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Erfahrungstransfer, der Integration wissen-

schaftlicher Erkenntnisse in der Arbeit der 

Polizei und einem effektiven und effizienten 

Ressourceneinsatz bei. Ferner ist die Polizei 

Rheinland-Pfalz damit flexibel auf Entwick-

lungen und Anforderungen der Zukunft ein-

gestellt und gewährleistet einen nahtlosen 

Übergang von der Ausbildung in die Fortbil-

dung.  

 

Anpassung und Weiterentwicklung poli-

zeilicher Strategien erfordern mehr Be-

reitschaft zum Transfer wissenschaftli-

cher Erkenntnisse und eigenes Engage-

ment in der Forschung  

 

Die dynamische Entwicklung der Rahmen-

bedingungen polizeilichen Handelns erfor-

dern die ständige Überprüfung, kritische Re-

flexion und Anpassung polizeilicher Strate-

gien, Konzepte und Organisationsstrukturen. 

Auch wenn die polizeiliche Praxis und Kultur 

mehr handlungsorientiert und erfahrungsge-

leitet ist, müssen polizeiliche Strategien zu-

nehmend wissenschaftlich bzw. empirisch 

überprüfbar sein (evidence-based policing); 

in der Erarbeitung sind aktuelle wissen-

schaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen 

sowie wissenschaftlich anerkannte Metho-

den zu nutzen. Hierzu bedarf es einer enge-

ren Verzahnung der polizeilichen Praxis mit 

der Forschung. Die GdP unterstützt daher 

die seit 2012 veröffentliche Resolution „Poli-

zei und Forschung“ (www.empirische-poli-

zeiforschung.de/resolution.php) von Polizei-

wissenschaftlern und Polizeipraktikern und 

fordert die Politik auf, die polizeilichen Bil-

dungseinrichtungen so auszustatten, dass 

sie die Erhebung, Auswertung und Steue-

rung relevanter Forschungsergebnisse si-

cherstellen können. Eine Mitwirkung an ko-

operativen Forschungsprojekten sowie die 

Durchführung eigener anwendungsorientier-

ter Forschungsvorhaben innerhalb ihrer 

fachlichen Schwerpunkte sind durch ent-

sprechende Rahmenbedingungen zu ge-

währleisten. Bachelor- und Masterthesen 

sind dabei zu integrieren, herausragende 

studentische Abschlussarbeiten zu prämie-

ren. Die GdP fordert zweckgebundene ange-

messene Forschungsmittel auch zur Her-

ausgabe einer eigenen Schriftenreihe und 

zur Beschäftigung von wissenschaftlichen 

und studentischen Hilfskräften sowie interes-

santen Polizeibediensteten nach der Ausbil-

dung.  

Eine Forschungsfreistellung für Lehrkräfte, 

die Vernetzung und Kooperation mit polizei-

lichen und universitären Bildungseinrichtun-

gen sowie die Einrichtung eines schwer-

punktorientierten Kompetenzzentrums / For-

schungsinstituts, z.B. „Polizei und digitale 

Medien“, wären konsequente Antworten auf 

die Herausforderungen des gesellschaftli-

chen Wandels.  

 

Bedarfsgerechte und zeitgemäße Fortbil-

dung sichert Qualität und Akzeptanz poli-

zeilicher Aufgabenwahrnehmung  

 

Das Angebot qualitativ hochwertiger interner 

Fortbildungen, Konzepte zum lebenslangen 

Lernen und die Integration eines Wissens-

managements sind Herausforderungen der 

Gegenwart und Zukunft.  

Die Aufgabenerfüllung auf hohem Niveau 

setzt voraus, dass alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sich regelmäßig fortbilden. 

Hierzu hat der Dienstherr ein bedarfsgerech-

tes und aktuelles berufliches Fortbildungsan-

gebot anzubieten, das sowohl die dienstli-

chen Schwerpunkte als auch die vielfältigen 

Bedarfe aller Polizeibediensteten berück-

sichtigt. Die entwickelte Fortbildungsstruktur 

in allgemeinfachliche Fortbildung, zielgrup-

penorientierte Fortbildung, Führungsfortbil-

dung und fächerübergreifender Fortbildung 

ist beizubehalten. Der landesweite Aus-

tausch von Erfahrungen und Wissen, der 

hohe Bedarf und die damit verbundenen 

Kosten einerseits sowie die Vereinbarkeit mit 

Familie und Beruf andererseits erfordern 

zentrale sowie arbeitsplatznahe Fortbil-

dungsmaßnahmen. Hierzu ist das Potential 

http://www.empirische-polizeiforschung.de/resolution.php
http://www.empirische-polizeiforschung.de/resolution.php
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digitaler Technologien zu nutzen, wie z.B. 

virtuelle Lernformen oder die Abbildung aller 

wesentlichen polizeilichen Themen durch 

stets verfügbare, aktuelle und auch mobil 

nutzbare spezifische Wissens- und Lern-

tools. Sie werden aber Präsenzseminare mit 

einem unmittelbaren Erfahrungsaustausch 

und aktuellen Fallanalysen nicht ersetzen. 

Zeitgemäße und wirkungsvolle Fortbildung 

erfordert Bildungsangebote mit Lernzielkon-

trollen. Die Teilnahme daran und der erzielte 

Kompetenzerwerb sind in der persönlichen 

Bildungshistorie zu dokumentieren. Fortbil-

dung muss sich für Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter lohnen; eigeninitiierte Weiterbildun-

gen sind bei dienstlichem Interesse zu för-

dern und zu nutzen. Der gerade im Polizei-

beruf mitbestimmende praktische Trainings-

bedarf, insbesondere in den Bereichen der 

taktischen Kommunikation, des Schieß- und 

Einsatztrainings und des Fahr- und Sicher-

heitstrainings, ist durch qualifiziertes Trainer-

personal, zugelassene Trainingsmittel und 

sichere Trainingsstätten zu gewährleisten. 

Kooperationen mit polizeilichen und außer-

polizeilichen Bildungseinrichtungen fördern 

die Qualität und helfen Kosten zu senken. 

Fortbildungsangebote der Polizei sind auch 

für andere Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben oder auch privatwirt-

schaftliche Partner von Interesse. Einnah-

memöglichkeiten durch kostendeckende 

Teilnahmegebühren sind auszubauen und 

kommen den Bildungseinrichtungen unmit-

telbar zugute.  

 

Lehrkräfte – persönlich kompetent, fach-

lich und didaktisch fit, engagiert, koope-

rativ und vernetzt mit der Praxis 

 

Fachkompetente polizeiliche und wissen-

schaftliche Lehrkräfte bilden ein Team in der 

Aus- und Fortbildung. Sie sind durch gute 

Lehrkräfte, aktuelle Seminare, qualifizierte 

Trainings, praxisorientierte Forschung und 

Veröffentlichungen das Aushängeschild der 

Bildungseinrichtungen. Sie initiieren Lehr- 

und Studienprojekte sowie Übungen und 

sind vernetzt mit der polizeilichen Praxis. Di-

daktische Qualifizierungen und regelmäßige 

Fortbildungen sowie Hospitationen in der 

Praxis sind Anspruch und Verpflichtung aller 

Lehrenden. Die Verwendung als Lehrkraft ist 

anerkannter Bestandteil der Personalent-

wicklung. Lehrkräfte erhalten eine angemes-

sene Lehrzulage, bei hervorragender fach-

bezogener Leistung bzw. besonderer Befä-

higung zu wissenschaftlicher Arbeit haben 

sie die Chance einer Professorierung an der 

Hochschule.  

 

Erkennen der besten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, Gewinnen von Führungs-

kräften und die Führungskräfteentwick-

lung sind Topthemen des Personalma-

nagement  

 

Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürgern 

in die Polizei, der Erfolg der polizeilichen Auf-

gabenwahrnehmung und die Zufriedenheit 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen 

in engem Zusammenhang zur Wahrneh-

mung von Führung. Das gezielte Werben für 

Führungsaufgaben gewinnt an Bedeutung. 

Das Erkennen und Fördern polizeilicher Füh-

rungskräfte muss alle Führungsebenen ein-

beziehen. Eine objektive Auswahl und ziel-

gerichtete Qualifizierung sind effektiv und ef-

fizient zugleich. Die Führungskräfte müssen 

insbesondere in der Lage sein, Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern einen Rahmen für ei-

genverantwortliches Handeln, Innovationen 

und auch Kreativität zu geben, mit Akzep-

tanz Veränderungen zu managen und zu-

sammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern die polizeilichen Ziele zu erreichen. 

Die Führungsfortbildung berücksichtigt auch 

die Belange der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie, das Gesundheitsmanagement und 

das Führen bei zunehmender Vielfalt (Diver-

sity Management). Die Angebote des beglei-

tenden Mentorings und Coachings sind aus-

zubauen. Die Anforderungen an Führungs-

kräfte werden steigen und das Erfordernis 
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des Führens auf Zeit in Projektgruppen wird 

zunehmen. Daher fordert die GdP auch stär-

kere Anreize für die Übernahme von Füh-

rungsfunktionen und Chancen für Fach- und 

Projektkarrieren in der Polizei. Im Ergebnis 

muss sich gute Führung lohnen!  

 

Bekenntnis zur Qualifizierung der Spit-

zenführungskräfte an der Deutschen 

Hochschule der Polizei als universitäre 

Einrichtung  

 

Eine zentrale Bildungseinrichtung der Län-

der und des Bundes zur Qualifizierung der 

Spitzenführungskräfte ist in einer Zeit umfas-

sender Zusammenarbeiten unentbehrlich. 

Daher sind die nachhaltige Sicherung der 

Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) 

als zentrale Einrichtung und deren universi-

täre Weiterentwicklung von herausragender 

Bedeutung für die Polizeien in Deutschland. 

Eine akkreditiere Hochschule, ein akkredi-

tierter Masterstudiengang und eine zuneh-

mend zertifizierte Fortbildung leisten einen 

wichtigen Beitrag zur Erfüllung von Anforde-

rungen und Erwartungen an künftige Füh-

rungskräfte. Darüber hinaus gewährleistet 

gerade die DHPol die intensive Verzahnung 

von Wissenschaft und Praxis. Einer Öffnung 

der DHPol für weitere Studiengänge und 

auch nichtpolizeiliche Studierenden steht die 

GdP sehr offen gegenüber. Das Land Rhein-

land-Pfalz hat als ein Träger die erforderli-

chen finanziellen und personellen Ressour-

cen zur Weiterentwicklung der gemeinsa-

men Hochschule beizutragen. Daneben wird 

durch die steigenden Anforderungen die ge-

förderte Qualifizierung polizeilicher Spezia-

listen über andere Studiengänge an exter-

nen Hochschulen und die Gewinnung von 

Experten auch für Führungsfunktionen erfor-

derlich sei.   
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8. Beamtenpolitik 
 

Die demografische Entwicklung wird die 

Polizei vor neue Herausforderungen stel-

len. Beamten- und Besoldungsrecht, aber 

auch die Struktur der Polizei müssen die-

sen Auswirkungen angepasst werden.  

 

Wenn der Staat sich aus der Fläche zurück-

zieht, ist dies auch ein Baustein, der der Ent-

völkerung in der Fläche Vorschub leistet. 

Wenn staatliche Vorsorgeleistungen, wie 

ärztliche Versorgung, schnelles Internet, 

ÖPNV und die innere Sicherheit in den 

strukturschwachen Gebieten weiter reduziert 

werden, führt dies dazu, dass die Menschen 

ihren Aufenthaltsort in Gebiete verlegen, in 

welchen eine geeignete Infrastruktur vorge-

halten wird. Dem gilt es entgegen zu wirken. 

 

Beamtenrecht: Verhandlungen auf  

Augenhöhe sind das Gebot der Stunde. 

 

Verhandeln vor Verordnen unter dieser 

Überschrift lassen sich die Forderungen der 

GdP nach einem modernen Beamtenrecht 

subsumieren. Im 21.Jahrhundert müssen 

Beamtinnen und Beamte an der finanziellen 

Ausgestaltung ihrer Arbeitsplätze beteiligt 

werden. Mitspracherechte bei Besoldung, 

Versorgung, Gesundheitsversorgung, Ar-

beitszeit und Urlaub müssen in einer demo-

kratischen Gesellschaft Normalität werden. 

Zu den echten Verhandlungsrechten gehört 

auch das Streikrecht. Der EuGH hat in meh-

reren Beschlüssen festgelegt, dass das ge-

nerelle Streikverbot für Beamtinnen und Be-

amte nicht rechtens ist. Diesem Leitgedan-

ken folgend setzt sich die GdP für das Streik-

recht ein. Der Schutz und die Sicherheit der 

Bürgerinnen und Bürger werden auch bei ei-

nem Streikrecht durch die Polizei sicherge-

stellt bleiben. Die Zeiten in denen die Beam-

tinnen und Beamten lediglich in Bittsteller-

mentalität ihre Forderungen stellen können, 

und in denen die öffentlichen Arbeitgeber in 

Gutsherrenmanier nach Kassenlage ihre 

Entscheidungen treffen, müssen endlich der 

Vergangenheit angehören.  

 

Versorgungsrecht 

 

Die gesellschaftliche Entwicklung befindet 

sich in einem ständigen Wandel. Die Zeitzyk-

len werden dabei immer kürzer. Das Partizi-

pieren an Erfahrungen in unterschiedlichen 

Berufsfeldern wird immer wichtiger. Der Aus-

tausch zwischen freier Wirtschaft und öffent-

lichem Dienst wird für eine moderne Verwal-

tung unabdingbare Voraussetzung sein, die 

ihr obliegenden Pflichten wahrnehmen zu 

können. Daher müssen im Versorgungsrecht 

Möglichkeiten geschaffen werden, die die-

sen Austausch ermöglichen. Das Alters-

geld, also die Mitnahme erworbener Pensi-

onsansprüche, sind dazu der geeignete 

Weg. Pension und Versorgung neben erwor-

benen Rentenansprüchen müssen möglich 

sein. Die heutige Rechtslage, dass beim 

Ausscheiden aus dem Dienst und der Über-

nahme einer Tätigkeit in der freien Wirtschaft 

die Pensionsansprüche verloren gehen, be-

hindert den gewünschten Wissenstransfer. 

 

Die Höhe der Versorgung des öffentlichen 

Dienstes gerät immer wieder in den Fokus 

der Öffentlichkeit, der Medien und der Politik, 

wenn im Rentenrecht Änderungen anstehen. 

Dabei wird immer wieder versucht, Kürzun-

gen im Rentenrecht auch auf die Beamten-

schaft zu übertragen. Insbesondere unter 

dem Einfluss der unseligen Diskussion über 

die angeblich immensen Pensionslasten 

wird versucht weitere Versorgungskürzun-

gen zu begründen. Bei der Einführung der 

Versorgungsrücklage im Jahr 1998 sollten 

die Besoldungskürzungen um 0,2 % dazu 

dienen, das Versorgungsniveau zu senken 

und die Versorgungsberge der geburtenstar-

ken Jahrgänge zu untertunneln. Das Land 
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RLP hat einen eigenen Pensionsfond ge-

schaffen, um für die zukünftige Versorgung 

der seit 1996 eingestellten Beamtinnen und 

Beamten Vorsorge getroffen zu haben. 

 

Die von der Beamtenschaft bisher schon er-

brachten Einsparpotentiale müssen quantifi-

ziert werden und in der öffentlichen Diskus-

sion dargestellt werden. Verbesserungen im 

Rentenrecht müssen auch auf den Beamten-

bereich übertragen werden. Nach 45 Dienst-

jahren muss ein abschlagfreier Übergang in 

den Ruhestand ermöglicht werden. Bei 

Dienstunfähigkeit oder bei Schwerbehinde-

rung muss ein Ruhestand bereits nach 40 

Jahren ohne Versorgungsabschlag erreich-

bar sein. Die Verlängerung der Lebensar-

beitszeit auf das 67.Lebensjahr ist eine Fehl-

entwicklung und muss revidiert werden.  

 

Dienstunfallrecht 

 

Das Dienstunfallrecht ist im Versorgungs-

recht verankert. Das Augenmerk des Dienst-

herrn muss dabei sowohl auf die finanzielle 

Absicherung der Beamtinnen und Beamten 

im Falle eines Dienstunfalles liegen, als auch 

auf die beste ärztliche Versorgung, Kran-

kenversorgung, REHA-Maßnahmen und be-

gleitende soziale Fürsorge. Der Dienstherr 

muss hier aktiv tätig werden. Die GdP setzt 

sich dafür ein, dass die von einem Dienstun-

fall Betroffenen Hilfsangebote erhalten, die 

es ihnen ermöglichen, die für sie notwendi-

gen Gesundheitsmaßnahmen zu erhalten. 

Fallmanager müssen die Kolleginnen und 

Kollegen begleiten und dafür Sorge tragen, 

dass neben der besten Versorgung auch 

keine finanziellen Nachteile durch die Inan-

spruchnahme nicht abgedeckter Maßnah-

men entstehen. Es liegt insbesondere im In-

teresse des Dienstherrn, die Dienstfähigkeit 

schnellstmöglich wiederherzustellen.  

Die Beweislast für die Anerkennung von 

Dienstunfällen ist umzukehren. Nicht der Be-

troffene muss nachweisen, dass die Schädi-

gung auf das dienstliche Ereignis zurückzu-

führen ist, sondern der Dienstherr muss den 

Beweis antreten, dass die Beeinträchtigung 

nicht durch den Dienstunfall verursacht 

wurde. 

 

Besoldungsrecht 

 

Im Rahmen der demografischen Entwick-

lung muss sich die Polizei als attraktiver Ar-

beitgeber darstellen. Dazu gehören auch 

eine angemessene Besoldung und die finan-

zielle Vergütung von Erschwernissen und 

berufsbedingter Besonderheiten. 

Tarif- und Beamtenpolitik dürfen nicht ausei-

nanderdriften. Tarifabschlüsse sind auf den 

Beamtenbereich zu übertragen.  

 

Krankenfürsorge und Krankenversor-

gung leistungsstark gestalten 

 

Den besonderen psychischen und physi-

schen Belastungen des Polizeiberufes muss 

ein darauf abgestimmtes leistungsstarkes 

Krankenversorgungssystem gegenüber ste-

hen. 

Das System der freien Heilfürsorge gilt es zu 

modernisieren und auszubauen und für alle 

Polizistinnen und Polizisten zur Verfügung 

zu stellen. Ein Zusammenwirken von Polizei-

ärzten, niedergelassenen Ärzten und Fach-

ärzten würde ein abgerundetes Krankenver-

sorgungsverfahren darstellen. Durch Syner-

gieeffekte insbesondere bei der Beschaffung 

von Verbandsmaterialien, Heilmittel und Me-

dikamenten ließen sich Einspareffekte erzie-

len. 

 

Flankierend gilt es, das Beihilfesystem für 

Pensionäre und den Verwaltungsbereich 

auszubauen. Krankenvorsorge ist weiter 

auszubauen. Die Abrechnung sollte direkt 

zwischen Beihilfestelle und Ärzten und Ab-

rechnungsstellen erfolgen.  
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Durch diese Verfahrensweisen wären die 

Heilfürsorgestellen, als auch die Beihilfestel-

len in der Lage Krankheitsbilder zu erstellen 

und so dem Behördlichen Gesundheitsma-

nagement die notwendigen Daten zur Verfü-

gung zu stellen, um im Bereich Prävention 

gezielte Maßnahmen ergreifen zu können. 

  
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9. Tarifrecht / Verwaltungsmitarbeiterinnen und 

Verwaltungsmitarbeiter  
 

Die Öffentliche Verwaltung – ein attrakti-

ver Arbeitgeber?!?  

 

Von den tiefgreifenden Veränderungspro-

zessen im öffentlichen Dienst sind auch die 

Tarifbeschäftigten und die Verwaltungsbe-

amtinnen und –beamten betroffen. Die Zu-

ständigkeiten im Beamtenbereich haben 

sich durch die Kompetenzverlagerung (Fö-

deralismusreform) zwischen Bund und Län-

dern stark gewandelt. Eine einheitliche Be-

soldungsstruktur gibt es nicht mehr. Besol-

dungserhöhungen werden nicht auf Grund-

lage von Tariferhöhungen angepasst, son-

dern von der Politik diktiert. Beförderungs-

möglichkeiten schrumpfen unter Hinweis auf 

„klamme“ Haushalte und die Nachwuchs-

probleme in der Verwaltung sind absehbar.  

 

Komplizierte Tarifpolitik 

 

Die Tarifpolitik für den öffentlichen Dienst ist 

komplizierter geworden. Durch die Trennung 

der Arbeitgeberverbände finden jährlich Ta-

rifverhandlungen statt. Öffnungsklauseln in 

den Tarifverträgen bieten den Ländern die 

Möglichkeit, eigene Regelungen z.B. zur Ar-

beitszeit oder zur Jahressonderzahlung mit 

den Gewerkschaften auszuhandeln. Unter-

schiedliche Entgeltordnungen im öffentli-

chen Dienst führen zur Unübersichtlichkeit 

im Eingruppierungswesen und zu einem un-

durchschaubaren Dschungel bei der Bezah-

lung. Privatisierung, Rationalisierung und 

Stellenstreichungen in allen öffentlichen Be-

reichen lassen das Personal mehr und mehr 

ausbluten. Die tarifpolitische Landschaft hat 

sich gründlich zum Nachteil der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer verändert.  

Der öffentliche Dienst verliert zunehmend 

an Attraktivität.  

 

Eine Entwicklung, welche die GdP für die 

kommenden Jahre vor große Herausforde-

rungen stellt. Um das „Ausbluten“ des Per-

sonals in der Polizei zu verhindern, sind 

kluge und langfristige Konzepte zu entwi-

ckeln.  

 

Motivation durch Integration  

 

Der maßgebliche Faktor, durch den sich die 

Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbei-

ter der Polizei von der allgemeinen Verwal-

tung unterscheiden, ist der der Integration in 

den Gesamtauftrag der Polizei. Diese In-

tegration findet statt, weil ein hohes Maß an 

Motivation durch Einbindung in den gemein-

sam übergeordneten Aufgabenzusammen-

hang erreicht wird. Ganzheitlichkeit, Einheit-

lichkeit, innerer Zusammenhalt und Integrität 

innerhalb der Organisation Polizei sind we-

sentliche Garanten für den sozialen Status 

der Polizei. Diese Stärke wächst, je mehr 

sich die Polizei auch im Inneren auf alle 

Kräfte verlassen kann, auch auf den „Back-

office-Bereich“. Dieser Zusammenhalt gibt 

den Verwaltungsbeschäftigten das Gefühl, 

wichtiger Bestandteil des Gesamtauftrages 

Polizei zu sein und einen Beitrag zum Erfolg 

der Sicherheitsarbeit zu leisten. Ohne Ver-

waltungspersonal kann die Polizei nicht exis-

tieren. Um die effektive Arbeit in Zukunft zu 

gewährleisten, muss einem Abbau der Ver-

waltungskräfte mit allen Mitteln entgegenge-

wirkt werden.  

 

Professionelle Aufgabenerledigung 

durch nachhaltige Personalplanung  

 

Die Verwaltung findet sich in den Polizeibe-

hörden und –einrichtungen auf vielen Ebe-

nen wieder. Sie stellt im Wesentlichen den 
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Personalkörper für sämtliche Serviceberei-

che dar und entlastet den Polizeivollzugs-

dienst in vielen Bereichen. Verwaltungsmit-

arbeiterinnen und –mitarbeiter stellen durch 

die professionelle Wahrnehmung der Aufga-

ben sicher, dass Polizeibeamtinnen und –

beamte ihre Kernaufgaben uneingeschränkt 

wahrnehmen können.  

 

Zur professionellen Aufgabenerledigung 

gehört unter anderem eine nachhaltige 

Personalplanung.  

 

Unser Forderung, Polizeibeamtinnen und –

beamte aus administrativen und technischen 

Arbeitsbereichen herauszulösen und Nach-

besetzungen durch Tarifpersonal oder Ver-

waltungsbeamtinnen und -beamte vorzuneh-

men, bleibt auch für die Zukunft bestehen. 

Sie wird aufgrund der verschärften Personal-

situation im Polizeivollzugsbereich in den 

kommenden Jahren noch mehr an Bedeu-

tung gewinnen. Es kann nicht Ziel sein, aus-

gebildete Polizistinnen und Polizisten in 

Funktionen einzusetzen, für die eine kosten-

intensive Polizeiausbildung nicht erforderlich 

ist. Stellenbesetzungen und –nachbesetzun-

gen müssen sich daher auch an wirtschaftli-

chen Kriterien orientieren. Die Aufgaben und 

Funktionen, die Tarifbeschäftigte und Ver-

waltungsbeamtinnen und –beamte übertra-

gen werden können, müssen ständig ange-

passt werden (z.B. Technik, Neue Medien, 

Einsatzlogistik, Werkstätten, Beschaffungs-

wesen, Verpflegung, Controlling, Haushalt 

und Finanzen oder Liegenschaften). Aufga-

ben in der Verkehrsüberwachung, der Krimi-

naltechnik/-wissenschaft, der Forensik oder 

der Prävention (Puppenbühne) sowie in der 

einfach gelagerten Anzeigenaufnahme wer-

den teilweise schon von Tarif-/Verwaltungs-

kräften ausgeführt. Der Einsatz in diesen Be-

reichen kann noch erheblich ausgeweitet 

werden.  

Transparenz bei Stellen- und Budgetzu-

weisung  

 

Die Zuweisung ausreichender Stellen und 

ausreichenden Budgets ist zwingend not-

wendig. Jede ausgewiesene Stelle muss mit 

dem erforderlichen Budget hinterlegt sein. 

Die Trennung von Stelle und Budget macht 

keinen Sinn und ist nicht transparent. Das 

Personalausgabenbudget für den Tarifbe-

reich muss langfristig angepasst werden. Die 

landesweiten Funktionsbeschreibungen 

müssen in Bezug auf das Anforderungsprofil 

überarbeitet werden, um Tarifbeschäftigten 

und Verwaltungsbeamtinnen und –beamten 

gleiche Chancen bei der Besetzung ausge-

schriebener Funktionen einzuräumen.  

 

Nachwuchsgewinnung durch  

Ausbildungsprogramme sichern  

 

Der hohe Altersdurchschnitt im Tarifbereich 

und die damit verbundenen vermehrten Ver-

rentungen werden in den kommenden Jah-

ren das Tarifpersonal extrem schmälern. Es 

muss verhindert werden, dass durch diese 

Situation ein indirekter Stellenabbau erfolgt, 

der unweigerlich zu einer weiteren Verschär-

fung der Personalsituation bei der Polizei 

insgesamt führt und die Gewährleistung der 

inneren Sicherheit gefährdet. Die Wiederbe-

setzungssperre muss außer Kraft gesetzt 

werden. Eine langfristige und nachhaltige 

Personalplanung für den Tarif-/Verwaltungs-

bereich ist durch eine bedarfsorientierte Er-

hebung und Berechnung durchzuführen. 

Den Mangel zu erheben und zu verteilen, ist 

keine Personalplanung. Unterstützend 

hierzu sind die Ausbildungsprogramme für 

Tarifbeschäftigte und Verwaltungsbeamtin-

nen und –beamte fortzuführen und die erfor-

derlichen Mittel zur Ausbildungsfinanzierung 

bereit zu stellen. Eine Übernahmegarantie 

für alle Auszubildenden kann bei einer konti-

nuierlichen Personalplanung ohne weiteres 

gewährleistet werden. Im Zusammenhang 

mit dem demografischen Wandel wird die 

Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte 

einen hohen Stellenwert einnehmen.  
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Ressource Personal durch Weiterbil-

dung und Qualifizierung binden  

 

Der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Verwaltungsbereich wird für 

die Zukunft mehr Bedeutung beizumessen 

sein. Vor dem Hintergrund der altersdemo-

grafischen Entwicklung und im Zusammen-

hang mit dem bevorstehenden Fachkräfte-

mangel sind geeignete Weiterbildungsmaß-

nahmen anzubieten, um den Wissenstrans-

fer zu gewährleiten und vorhandenes Perso-

nal zu halten. Externe Studiengänge und ne-

benberufliche Qualifikationsmaßnahmen 

sind bei Stellenbesetzungsverfahren anzuer-

kennen. Eine an der Aufgabenstellung aus-

gerichtete Aus- und Fortbildung alleine reicht 

nicht aus. Die Ausbildung oder das Studium 

müssen auf die speziellen Aufgaben im Be-

reich der Polizei ausgerichtet werden. Den 

Aufstiegs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 

sollte eine höhere Wertschätzung entgegen-

gebracht werden. Personal ist die wichtigste 

Ressource einer Behörde und Personalent-

wicklung kommt allen zugute. Die Übertra-

gung von Führungsfunktionen an Tarifperso-

nal muss ausgeweitet werden und die Füh-

rungsverantwortung bei der Eingruppierung 

berücksichtigt werden.  

 

Wertschätzung durch Aufstiegschancen  

 

Die Arbeitsplätze und Dienstposten im Be-

reich des Polizeiverwaltungsdienstes sind 

durch ein hohes Maß an Verantwortung, Ent-

scheidungskompetenz und Leitungsfunktion 

geprägt. Allerdings spiegelt sich dies nicht in 

den Entwicklungsmöglichkeiten wider. Feh-

lende Höhergruppierungs- und Beförde-

rungsmöglichkeiten sowie steigende Stand-

zeiten im jeweiligen Amt führen zu einer 

schleichenden Frustration. Insbesondere vor 

dem Hintergrund des bereits begonnenen 

Exodus aus der Verwaltung heraus ist drin-

gender Handlungsbedarf gegeben.  

Dies kann durch eine gerechte Bewertung 

der Arbeitsplätze und Dienstposten für die 

speziellen Aufgaben erfolgen. Das Ergebnis 

dieser Bewertung muss konsequent durch 

Bereitstellen entsprechender Stellen, 

Budget und Beförderungsmöglichkeiten fort-

geführt werden.  

 

Der Öffentliche Dienst als attraktiver  

Arbeitgeber  

 

Um den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber 

wieder attraktiver zu gestalten, sind die Poli-

tik und Tarifvertragsparteien gefragt. Hierzu 

gehören Verbesserungen des Entgeltsys-

tems (Entgeltordnung) – vergleichbar der 

Entgeltordnung des Bundes. In anspruchs-

vollen Bereichen, wie in der Wirtschaftskrimi-

nalität, der IT- und Nachrichtentechnik, der 

Kriminalwissenschaften, des Sozialbereichs 

oder in der Medizin sind hochqualifizierte Be-

schäftigte unter den vorhandenen Tarifstruk-

turen am Markt nicht zu gewinnen und im Be-

schäftigungsverhältnis nicht zu halten. Es 

müssen dringend finanzielle Verbesserun-

gen und Anreize geschaffen werden. Das 

Beamtenrecht muss modern gestaltet und 

die Besoldungserhöhungen wieder analog 

der Tarifergebnisse angepasst werden.  

 

Nur durch eine Verbesserung der Rah-

menbedingungen kann der öffentliche 

Dienst wieder attraktiv und wettbewerbs-

fähig sein.  
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10. Organisation  
 

Kontinuität und Flexibilität: Das richtige 

Maß finden 

 

Die GdP versteht die Aufbauorganisation der 

rheinland-pfälzischen Polizei als ein System, 

das einerseits einen verlässlichen Rahmen 

für Kontinuität und gute Arbeitsleistung bie-

tet, andererseits aber für Anpassungen und 

Fortschreibungen zugänglich ist, wenn die 

Entwicklung der Rahmenbedingungen dies 

erfordert. Kriminalitäts-, Sicherheits- und 

Verkehrslage auf der einen sowie die techni-

sche und digitale Fortentwicklung auf der an-

deren Seite sollen bei der Fortentwicklung 

der Organisation in maßvollen Entwicklungs-

zyklen berücksichtigt werden. Die demogra-

fische Entwicklung der Bevölkerung und des 

Personalkörpers der Polizei sowie neue Leit-

bilder beim Thema Bürgerbeteiligung sind 

ebenfalls akzeptierte Einflussgrößen für die 

organisatorische Fortentwicklung der Poli-

zei. 

 

Stellenwert der Polizei: „Innen- und 

Kommunalministerium“ 

 

Die bisher verfolgte Zielrichtung eines Lan-

despolizeipräsidiums verliert aus GdP-Sicht 

zugunsten einer flachen Organisationsstruk-

tur an Bedeutung, allerdings muss sich der 

Stellenwert der Polizei im Ministerium abbil-

den. 

 

Vielmehr hält die GdP vor dem Hinter-

grund des seit 2011 gebildeten „Supermi-

nisteriums“ für Infrastruktur, Inneres und 

Sport (ISIM) die Einrichtung eines „rei-

nen“ Innenministeriums mit einem um-

fassenden und vernetzten Verständnis 

für Sicherheits-, Katastrophenschutz- 

und Präventionsarbeit für dringend erfor-

derlich; dies auch in einer Vernetzungs-

funktion staatlicher und kommunaler Si-

cherheitsarbeit.  

Bei allem Bemühen der politisch Verantwort-

lichen unter der Leitung des Ministeriums 

stellt die GdP fest, dass die derzeitige minis-

terielle Struktur der herausragenden Bedeu-

tung von Sicherheit, Katastrophenschutz 

und Prävention sowie dem Stellenwert der 

Polizei nicht gerecht wird. Innerhalb dieses 

„Innen- und Kommunalministeriums“ ist die 

Funktion und Bedeutung des Inspekteurs 

der Polizei dem der überwiegenden Anzahl 

der Bundesländer anzupassen. Ein Inspek-

teur im Rang eines Referatsleiters als „Glei-

cher unter Gleichen“ wird dem nicht gerecht, 

zumal in der Polizei Rheinland-Pfalz auf ein 

Landespolizeipräsidium verzichtet wird.  

 

Dieser Stellenwert muss auch in der Bewer-

tung der „Top-Funktionen“ der Polizei zum 

Ausdruck kommen. Die Gewerkschaft der 

Polizei (GdP) fordert für die Leiter der Poli-

zeidirektionen, den Leitern der Kriminaldirek-

tionen sowie für die Leiter der Führungs-

stäbe eine Anhebung in das Statusamt A 16.  

 

Die Polizeiorganisation hat sich  

weitgehend bewährt 

 

Die GdP plädiert für eine bürgerorientierte 

„Fortentwicklung mit Augenmaß“ und stellt 

fest, dass sich die Aufbauorganisation weit-

gehend bewährt hat.  

 

Hochschule der Polizei 

 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert 

die Einrichtung einer eigenständigen Hoch-

schule der Polizei in Rheinland-Pfalz unter 

dem Dach des Innenministeriums. Sie soll 

künftig weitere Schwerpunkte in der For-

schung setzen. Die GdP fordert die Einrich-

tung von Professuren. 

 

Polizeitechnik eigenständig  

fortentwickeln 



GdP. Wir gestalten Zukunft. POLIZEI 2026 

40 
 

 

Die GdPbetont die die Eigenständigkeit der 

Zentralstelle für Polizeitechnik (ZPT). Die 

Ressourcen der ZPT müssen der Aufgabe 

angepasst werden. Es ist zu prüfen, ob 

Vergaben durch Insourcing vermieden wer-

den können. Die Schnittstellen zur Landes-

polizeischule(LPS) und der Bereitschaftspo-

lizei (BePo) sollten minimiert werden. 

 

Kooperationen im Bereich  

Wasserschutzpolizei 

 

Die Wasserschutzpolizei wird als landes-

weite Einrichtung auch in Zukunft erforder-

lich sein. Die GdP strebt nationale und inter-

nationale Kooperationen an. 

 

Serviceleister Bereitschaftspolizei 

 

Gleiches gilt für die Bereitschaftspolizei. Sie 

ist für das Einsatzgeschehen sowie als Un-

terstützer und Serviceleister unverzichtbarer 

Bestandteil der Sicherheitsarchitektur und –

arbeit der Polizeipräsidien.  

 

Landeskriminalamt (LKA) 

 

Das LKA hat unverzichtbare Zentralstellen-

funktion und bildet die Brücke zur Zusam-

menarbeit mit den Ländern und dem Bund.  

 

Fünf Polizeipräsidien 

 

Die Gewerkschaft der Polizei bekennt 

sich zur Regionalität und akzeptiert, 

dass diese einheitlichen organisatori-

schen Grundstrukturen in Facetten un-

terschiedliche Lösungen erfordern.  

 

Davon ausgehend spricht aus Sicht der GdP 

nichts dagegen, den polizeilichen Einzel-

dienst des Landes weiterhin in fünf Polizei-

präsidien zu gliedern.  

 

Ein gelegentlich diskutierter Wegfall der 

Ebene der Polizeidirektionen ist aus GdP-

Sicht nicht zielführend – auch vor dem Hin-

tergrund der Erfahrungen in anderen Bun-

desländern. Die derzeitige Organisations-

form mit ebenenspezifischen Zuständigkei-

ten und Kompetenzen hat sich bewährt. Dies 

ist vor allem im Sinne einer gesunden Nähe 

der Entscheidungsträger zum Sachverhalt 

und den betroffenen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sachgerecht. Ein Kreativität und 

individuelle Lösungen generierendes Be-

sprechungswesen ist bei den vorherrschen-

den Führungsspannen noch möglich.  

 

Verkehrsdirektion und Zentrale Dienste 

(VDZD) 

 

Die Anbindung der Polizei-Autobahnstatio-

nen und der Verkehrsüberwachungseinhei-

ten ist aktuell (2014) unterschiedlich. Die 

GdP favorisiert eine klar strukturierte Organi-

sation mit der Bündelung von Linienaufga-

ben in einer „Verkehrsdirektion und Zentrale 

Dienste“. Im Ergebnis könnten Polizeiauto-

bahnstationen, Zentrale Verkehrsaufgaben, 

Zentrale Prävention, die Diensthundestaffel 

und ggf. auch die Führungszentrale in einer 

„VDZD“ abgebildet werden.  

 

Der Führungsstab der Polizeipräsidien soll 

im Gegenzug von seinen bisherigen Linien-

aufgaben befreit und auf die Stabsaufgaben 

konzentriert werden. 

 

Die Polizeiinspektion ist die polizeiliche 

Kerndienststelle 

 

Die Polizeiinspektionen des Landes sind po-

lizeiliche Kerndienststelle und Ansprechpart-

ner der Bürgerinnen und Bürger in allen Si-

cherheitsfragen. Nach wie vor erwarten die 

Bürgerinnen und Bürger eine jederzeit an-

sprechbare, erreichbare und in vertretbarer 

Zeit vor Ort verfügbare Polizei. Die Frage der 

Standorte der Dienststellen ist unter dem 

Gesichtspunkt einer Einsatzgrundzeit (Reak-

tionszeit) für die Polizei zu diskutieren. Die 

GdP befürwortet einen flexibleren Umgang 

BeckerB
Hervorheben
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mit Aufbau- und Ablauforganisationsformen. 

Sie erachtet eine gemeinsame Gewährleis-

tung polizeilicher Reaktionen in angemesse-

ner Zeit durch mehrere Dienststellen mit ei-

ner „taktischen Linie Wechselschichtdienst" 

für zielführend. Dabei sollen auch die heuti-

gen Standorte der Polizeiwachen mit in den 

Fokus genommen werden, nicht zuletzt im 

Sinne einer effizienten und flexiblen Nutzung 

von Polizei-Liegenschaften. 

 

Bezirksdienste bleiben das ständige Binde-

glied zwischen Polizei und Kommune, es ist 

deshalb von Vorteil, dass sie bei den Ver-

bandsgemeindeverwaltungen räumlich ver-

ortet sind.   

 

Die "Marke" Kriminalpolizei 

 

Die Verwendung von Beamten der Kriminal-

polizei in den Polizeiinspektionen wird beibe-

halten; Einzelfall- und Ausnahmeregelungen 

liegen im Ermessen der Präsidien. 

Die Organisation der Kriminalpolizei in den 

Zentralen Kriminalinspektionen und den Kri-

minalinspektionen hat sich bewährt. Die Prä-

sidien sorgen über die Organisation hinaus 

mit der Einrichtung von Ermittlungsgruppen, 

Arbeitsgruppen, Projekten und Kommissio-

nen für angemessene Reaktionen auf fest-

gestellte Phänomene. Durch die taktische 

und technische Vorplanung und Konzeption 

dieser Einheiten und die konsequente Nut-

zung elektronischer Möglichkeiten können 

neue Wege behördenweiter und übergrei-

fender  Zusammenarbeit gegangen werden. 

 

Die digitale Entwicklung wird aufbau- und 

ablauforganisatorische Anpassungen erfor-

derlich machen, beispielsweise bei der „Digi-

talen Forensik“. 

Die Arbeitsbereiche Umweltkriminalität, Se-

xualdelikte / Gewalt gegen Frauen und Kin-

der / Rotlicht sowie "Spurensicherung" sollen 

dauerhaft als Markenkern der Polizei auch 

organisatorisch dargestellt und sichtbar sein. 

Die Organisationsoptimierung aus dem Jahr 

2012 bedarf deswegen einiger kleiner Kor-

rekturen: K/1 ist wieder von K/2 zu trennen, 

K/17 wird K/17 und K/18, Umweltkriminalität 

wird organisatorisch in Sachgebieten darge-

stellt 

 

Häuser des Jugendrechts 

 

Ein Haus des Jugendrechts in Koblenz steht 

leider nach wie vor aus, obwohl sich dieses 

an den Standorten der übrigen Polizeipräsi-

dien bewährt hat. Die Idee ist konsequent 

fort zu entwickeln, um diese sinnvolle Form 

der Zusammenarbeit auch in Mittelzentren 

abzubilden.  

 

Spezialeinheiten, K/16 und Fahndung 

 

Die GdP bekennt sich zu den K/16 bei den 

Präsidien sowie zu leistungsstarken Spezial-

einheiten (MEK und SEK), deren Personal-

stärke und Ausstattung den Aufgaben ange-

passt ist.  

Die Fahndungseinheiten in den Polizei- und 

Verkehrsdirektionen, bzw. Zentralen Ver-

kehrsdiensten  haben sich landesweit und 

auch inhaltlich unterschiedlich entwickelt; 

hier sollte der Status erhoben und Fortent-

wicklungsmöglichkeiten geprüft werden. Da-

bei gilt aus Sicht der GdP, dass regionalspe-

zifische und individuelle Aufgabenwahrneh-

mung nicht von Nachteil sein muss.  

 

Zentralisierungen von Aufgaben in den 

PP „mit Augenmaß“ 

 

Die GdP erkennt bei der Zentralisierung von 

Notrufannahmestellen einen Handlungsbe-

darf, bekennt sich aber hier – wie auch bei 

der damit verbundenen Einsatzsteuerung – 

zu maßvollen „rheinland-pfälzischen“ Lösun-

gen. Auch teilzentrale Lösungen können die 

angestrebten Effekte generieren. Zentralisie-

rungen dürfen keinen signifikanten Personal-

bedarf an anderer Stelle – etwa in den FZ/LZ 

– auslösen, während Verbesserungen ledig-

lich erhofft werden. 
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Polizeiverwaltung 

 

Die Serviceleistung der modernen Polizei-

verwaltung unterstützt den operativen Dienst 

und ist neben Schutz- und Kriminalpolizei die 

dritte tragende Säule. Sie passt sich in Auf-

bau- und Ablauforganisation den Aufgaben 

an, beispielsweise ersetzt die Zentrale Buß-

geldstelle (ZBS) die Referate PV 6.  

 

Kommune und Polizei: "Kultur der Zu-

ständigkeit" 

 

Die GdP erkennt, dass im Ergebnis der über-

schuldeten Haushalte der Kommunen, im-

mer mehr Oberzentren und Mittelzentren ih-

ren Kräfteansatz im Kommunalen Vollzugs-

dienst reduzieren. In den Verbandsgemein-

den ist ein solcher allenfalls rudimentär ver-

fügbar. Im Ergebnis bleiben viele Aufgaben 

bei der Polizei hängen. Fast drei Drittel der 

Menschen in Rheinland-Pfalz lebt außerhalb 

der großen Städte.  

 

Die GdP fordert im Interesse der Bürgerin-

nen und Bürger gerade auf dem Land keine 

unnötigen Zuständigkeitsdiskussionen, son-

dern eine Kultur der Zuständigkeit auf beiden 

Seiten: Kommune und Polizei. So favorisiert 

die GdP institutionalisierte und strukturierte 

Besprechungsrunden – „Kommune und Po-

lizei“, die erforderliche Maßnahmen im 

Spannungsfeld „Sicherheit – Ordnung – 

Sauberkeit“ vor allem aber mögliche Ursa-

chen von Ordnungsstörungen und / oder Kri-

minalität erörtern und nach Lösungen su-

chen. Das GdP-Modell „Polizeibeiräte auf PI-

Ebene“ beschreibt Wege, die gemeinsam 

fortentwickelt und finalisiert werden sollten. 

 

Internationalität 

 

Einhundert Jahre nach Beginn des Ersten 

Weltkrieges, 75 Jahre nach Beginn des 

Zweiten Weltkrieges, 25 Jahre nach dem 

Fall der Berliner Mauer ist die Internationali-

tät der Polizeiarbeit für die GdP eine Selbst-

verständlichkeit. Rheinland-Pfalz, mit seiner 

zentralen Lage im Herzen Europas, ist gera-

dezu prädestiniert, diese Zusammenarbeit 

nicht nur mit den angrenzenden Nachbar-

staaten zu forcieren. Die GdP begrüßt die 

Fortentwicklung dieser Zusammenarbeit 

(z.B. CEPOL) und spricht sich für struktu-

rierte und dauerhafte Kontakte und Kon-

zepte aus. 

 

Justiz 

 

Vor dem Hintergrund der Aufgabenverdich-

tung in der Polizei und zurückgehenden Per-

sonalzahlen erachtet die GdP die Effizienz-

steigerung vor allem bei der Bearbeitung von 

Alltags- und Massenkriminalität für unver-

zichtbar; hier sind mit der sachleitenden StA 

gemeinsame Konzepte zu entwickeln.  

In unserer digitalisierten Welt sind elektroni-

sche Schnittstellen zwischen Polizei und 

Justiz unverzichtbar.  
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11. Polizei und Verfassungsschutz  
 

Aus den Erfahrungen im Komplex  
Nationalsozialistischer Untergrund 
(NSU)  
 
Von 2000 bis 2006 wurden in verschiedenen 
Großstädten Deutschlands acht türkisch-
stämmige und ein griechischer Kleinunter-
nehmer ermordet (NSU-Morde). Angesichts 
der bisherigen Erkenntnislage der Bundes-
anwaltschaft, gestützt durch die Ergebnisse 
des NSU-Untersuchungsaus-schusses des 
Bundestages und dem Verlauf der seit dem 
6. Mai 2013 andauernden Gerichtsverhand-
lung in München, dürften diese Taten zwei-
felsfrei der rechtsterroristischen Organisa-
tion Nationalsozialistischer Untergrund 
(NSU) zuzuordnen sein. Der NSU wird zu-
dem zu Last gelegt, unter anderem im Ja-
nuar 2001 einen Sprengstoffanschlag in 
Köln, im Juni 2004 ein Nagelbombenattentat 
ebenfalls in Köln und im April 2007 den Mord 
an der Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter 
verübt zu haben.  
 
Am 22. August 2013 legt der NSU-Untersu-
chungsausschuss einen Abschlussbericht 
vor. Am Ende konnte der Ausschuss nicht 
mit letzter Sicherheit klären, weshalb die Si-
cherheitsbehörden den mutmaßlichen 
rechtsterroristischen Mördern und ihren ras-
sistischen Hintergrund mehr als ein Jahr-
zehnt lang nicht auf die Spur kamen – ob-
wohl (oder weil) sie doch über ihre Informan-
ten/Quellen dicht am Geschehen waren. Der 
Vorsitzende des Ausschusses sprach von ei-
nem „historisch beispiellosen Behördenver-
sagen“.  
 
Rolf Gössner, Internationale Liga für Men-
schenrechte, meinte unter anderem: „Aus 
diesem strukturellen Kontrolldefizit müssen 
dringend politische Konsequenzen gezogen 
werden. Die parlamentarischen Kontrolleure 
blickten in unglaubliche Abgründe einer or-
ganisierten Verantwortungslosigkeit der Si-
cherheitsorgane. Bund und Länder sind ge-
fordert, weit reichende Konsequenzen zu 
ziehen […]. Und das kriminelle V-Leute-Sys-
tem darf genauso wenig verschont bleiben, 
wie der demokratisch nicht kontrollierbare In-

landsgeheimdienst „Verfassungsschutz“ ins-
gesamt.  Denn dieses Geheimsystem hat 
sich als erhebliches Gefahrenpotential für 
Demokratie, Bürgerrechte und den Rechts-
staat herausgestellt.“  
 
Organisation von Polizei und  
Nachrichtendiensten  
 
Die Sicherheitsarchitektur in Deutschland ist 
mit Blick auf die Abwehr von Gefahren für die 
freiheitlich demokratische Grundordnung 
(FdGO) vom so genannten Trennungsgebot 
zwischen Polizei und Nachrichtendienst ge-
prägt. Verknüpft mit der föderalistischen 
Struktur hat dies zur Folge, dass neben 17 
Landeskriminalämtern, 17 Landesämtern für 
Verfassungsschutz, das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz, das Bundeskriminalamt, 
der Bundesnachrichtendienst und der Militä-
rische Abschirmdienst im Grunde mit den 
gleichen Phänomenbereichen befasst sind. 
Alle Organisationen verfügen über ein ver-
gleichbares taktisches und rechtliches In-
strumentarium.  
 
Gewerkschaftspolitische Bewertung  
 
Die Erkenntnisse aus den Aktivitäten der 
rechtsterroristischen Gruppe „Nationalsozia-
listischer Untergrund (NSU)“ haben erhebli-
che Defizite in der Zusammenarbeit der Si-
cherheitsbehörden zutage gefördert. Damit 
konnten erhebliche Straftaten bis hin zu Tö-
tungsdelikten nicht rechtzeitig verhindert und 
aufgeklärt werden. Eine Kollegin hat ihr Le-
ben gelassen, ein Kollege wurde schwerst 
verletzt. Daneben wurden erhebliche Defi-
zite bei der (parlamentatischen) Kontrolle, 
insbesondere im Hinblick auf die Verfas-
sungsschutzbehörden offenkundig.  
 
Die derzeitige Sicherheitsarchitektur ist 
durch folgende Aspekte gekennzeichnet:  
 
 Zuständigkeiten zur Gefahrenabwehr im 

Bereich der politisch motivierten Krimina-
lität sind mehrfach vergeben  
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 Es bestehen erhebliche und aufwändige 
(materielle und personelle) Redundan-
zen hinsichtlich der eingesetzten Mittel 
und Maßnahmen. 

 Beträchtlicher Koordinationsaufwand 
zwischen den unterschiedlichen Aufga-
benträgern bzw. Informationsdefizit 
durch erhebliche Schnittstellen. 

 Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbe-
hörden hat sich als überaus defizitär er-
wiesen. 

 Das praktizierte Trennungsgebot hat kei-
nen Verfassungsrang. 

 Die deutsche Sicherheitsarchitektur 
weicht vom überwiegenden Teil der Eu-
ropäischen Union ab. 

 Durch die Tätigkeit der Verfassungs-
schutzbehörden wurde aus polizeilicher 
Perspektive kein signifikanter Erkennt-
nismehrwert zu den Ergebnissen der Po-
lizei erkennbar.  

 
 
 

Auflösung des  
Verfassungsschutzes? 
 
In der rheinland-pfälzischen GdP wird die 
Forderung artikuliert, die Verfassungs-
schutzbehörden in den Ländern aufzulösen 
und die Aufgaben durch die Polizei wahrneh-
men zu lassen. Die Einschreitschwelle sollte 
entsprechend der aktuellen Rechtslage bei 
der konkreten Gefahr bzw. dem hinreichen-
den Verdacht einer Straftat liegen. Aktivitä-
ten von Personen und Organisationen, die 
sich im Vorfeld einer konkreten Gefahr oder 
Straftat bewegen, sollten durch ein wissen-
schaftliches Institut beobachtet und bewertet 
werden, um die politische Beratung zu ge-
währleisten. Angesichts der zunehmenden 
globalen Vernetzung innerhalb der Phäno-
menbereiche kann die internationale Zusam-
menarbeit durch das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz in enger Kooperation mit den 
übrigen Sicherheitsbehörden, insbesondere 
dem Bundeskriminalamt, gewährleistet wer-
den.  
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12. Ausstattung und Sachhaushalt 
 

Schritt halten im Informationszeitalter  

 

Die rheinland-pfälzische Polizei verfügt über 

moderne Führungs- und Einsatzmittel und 

auch die vorhandene Informations- und 

Kommunikationstechnik befindet sich im 

bundesweiten Vergleich auf hohem Niveau. 

Auf dem Erreichten kann man sich jedoch 

nicht ausruhen, denn insbesondere aufgrund 

der kurzen technischen Innovationszyklen ist 

es wichtig, mit der technischen Entwicklung 

Schritt zu halten. Das gilt auch und gerade 

zu Zeiten knapper Haushaltsmittel. Eine Ent-

kopplung würde die Gefahr mit sich bringen, 

dass die Polizei ihre Aufgaben nicht sachge-

mäß wahrnehmen kann und höhere Folgein-

vestitionen nach sich ziehen.  

 

Wichtige Modernisierungs- und Infrastruktur-

maßnahmen – wie die Erneuerung der Leit-

stellentechnik und die Einführung des Digi-

talfunks – tragen zum Erhalt der Leistungs-

fähigkeit der Polizei ebenso bei wie die In-

vestitionen zum Ausbau der modernen Kri-

minaltechnik und die den Ansprüchen der 

polizeilichen Praxis genügenden Einsatz- 

und Überwachungstechnik. In der allgemei-

nen Ausstattung muss die Polizei über leis-

tungsfähige, marktübliche Technik verfügen. 

Durch Technikverbünde, z.B. im Rahmen 

von Bund-Länder-Kooperationen, gemein-

samer Beschaffungsmaßnahmen, abge-

stimmter technischer Schwerpunktsetzun-

gen, der Zentralisierung teurer Spezialtech-

nik und der Fremdvergabe von Aufträgen im 

Einzelfall kann dem Kosten- und Innovati-

onsdruck entgegen gewirkt werden.  

 

Kooperationen sind wichtig, jedoch kein All-

heilmittel. Aufwand und Nutzen müssen sich 

stets die Waage halten. Die Kompetenzen in 

zentralen  polizeilichen Aufgabenfeldern ste-

hen nicht zur Disposition.  

Potenzial der Neuen Medien und  

Kommunikationstechnik nutzen  

 

Digitale Medien, insbesondere Internet-

dienste, wie soziale Netzwerke, sind heute 

allgegenwärtig und werden auch in Zukunft 

weiter an Bedeutung gewinnen. Die Gesell-

schaft steht erst am Anfang einer umfassen-

den Digitalisierung, die später die Vernet-

zung von Alltagsgegenständen und Internet-

verkehr in Echtzeit nach sich ziehen wird. Im 

polizeilichen Alltag hingegen spielt diese 

Technik gegenwärtig eine vergleichsweise 

untergeordnete Bedeutung. Gleiches gilt für 

die Nutzung mobiler Computer- und Kommu-

nikationstechnik.  

 

Die Polizei muss sich dem technischen Wan-

del stellen, um sich nicht von einer immer 

größer werdenden Bevölkerungsschicht zu 

entkoppeln. So muss die Polizei im Internet 

ganz selbstverständlich präsent und an-

sprechbar sein. Der Bürger muss die Mög-

lichkeit haben, die Polizei rund um die Uhr im 

Internet zu erreichen, Anzeigen aufzugeben 

und die Beamtinnen und Beamten des Be-

zirks- und Ermittlungsdienstes zu erreichen. 

Das Potenzial mobiler Computer- und Kom-

munikationstechnik muss im alltäglichen 

Dienst, auch im Funkstreifenwagen, zur Ver-

fügung stehen und stärker genutzt werden. 

Ziele sind die mobile Datenerfassung und 

medienbruchfreie Übertragung in ein zeitge-

mäßes Vorgangsbearbeitungssystem und 

das Nutzen der Geräte vor Ort als Informati-

onsquelle / Datenbank zur Einsatz- und Er-

mittlungsunterstützung.  

 

IT-Sicherheit nicht zu Lasten der  

Handhabbarkeit und Praktikabilität! 

 

Die Sicherheit von IT-Systemen wird von zu-

nehmender Bedeutung sein. Sicherheitsbe-

lange sollten jedoch nicht so weit führen, 

dass die Handhabbarkeit von Systemen 
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nachhaltig beeinträchtigt wird. Moderne 

Technik darf nicht ausschließlich nach ihrem 

Risiko beurteilt werden. Sichere Systeme, 

die nicht handhabbar sind, führen zu Umge-

hungsstrategien beim Nutzer und werden 

potenziell unsicher. Nutzbarkeit und Einsatz-

tauglichkeit von Systemen und Anwendun-

gen müssen daher bei Umsetzung von IT-Si-

cherheitsmaßnahmen durch die Beteiligung 

von Anwendern überprüft und Teil des Pla-

nungsprozesses werden.  

 

Wissen und Erfahrung der Mitarbeiter  

für die Organisation bewahren  

 

Das weltweit verfügbare Wissen verdoppelt 

sich gegenwärtig etwa alle 5-7 Jahre und 

aufgrund der immer umfassender werden-

den Vernetzung und der leistungsfähigeren, 

schnelleren Technik bedarf es eines intelli-

genten Informations- und Wissensmanage-

ments, um der Daten- und Informationsflut 

zu begegnen. Die Polizei muss über ein leis-

tungsfähiges Dokumentenmanagementsys-

tem verfügen, um Informationen besser sys-

tematisieren, kanalisieren und personalisie-

ren zu können. Eine moderne Software ist 

ein entscheidenden Baustein beim Aufbau 

eines strukturiertes Wissensmanagements, 

das dem Ziel dient, dass in der Organisation 

vorhandene wertvolle Erfahrungs- und Spe-

zialwissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zu identifizieren und zu bewahren.  

 

Auch die vielfältigen Kompetenzen und Qua-

lifikationen der Mitarbeiterinnern und Mitar-

beiter, die vorberuflich oder privat erworben 

wurden, müssen besser als bisher erkannt 

und für die Organisation Polizei potenziell 

nutzbar gemacht werden.  

 

Auswirkungen von Technik auf Personal 

und Organisation berücksichtigen  

 

Bei der Beschaffung und Einführung neuer 

Technik haben sich projektbezogene Orga-

nisationsformen bewährt, die auf einer um-

fassenden Ablauf- und Maßnahmenplanung 

fußen. Dabei muss ein ganzheitlicher Be-

trachtungsansatz gewählt werden, der be-

reits im Vorfeld darauf abzielt, mögliche Aus-

wirkungen der Technik auf Aspekte der Or-

ganisations- und Personalentwicklung fest-

zustellen und zu berücksichtigen. Dies gilt 

insbesondere, wenn von deren Einführung 

personelle oder monetäre Einsparungen er-

wartet bzw. mit dieser verknüpft werden.  

 

Leistungsfähige Technik erfordert  

qualifiziertes Personal  

 

Im Wettbewerb mit der Wirtschaft um techni-

sche Fachkräfte, insbesondere mit IT-Know-

How, wird es immer schwieriger, geeignetes 

Personal für die Polizei zu gewinnen und 

langfristig zu binden. Hierzu bedarf es eines 

breitgefächerten Maßnahmenbündels, das 

sowohl die Einstellung Externer als auch die 

Qualifizierung ausgewählter Polizeibeamtin-

nen und –beamter umfasst. Die Spezialis-

ten-/Beschäftigtenprogramme der Landesre-

gierung haben sich bewährt und müssen 

fortgeführt werden, um einen ausgewogenen 

„Personalmix“ von Polizeibeamtinnen und –

beamten und IT-Spezialisten in den techni-

schen Fachdienststellen der Polizei zu ge-

währleisten. Die Schaffung attraktiver Ent-

geltmöglichkeiten für Tarifbeschäftigte, die 

Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf durch größere Heimarbeitsanteile oder 

die Option der Verbeamtung sind geeignete 

Maßnahmen, um Personal langfristig an die 

Polizei zu binden. Besonders qualifizierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollte zu-

dem die Möglichkeit der Fachkarriere ermög-

licht werden, um das Expertenwissen in der 

Polizei zu bewahren.  

 

Komplexität reduzieren, Anwender betei-

ligen 

 

Die Komplexität technischer Systeme und 

eingesetzter Software kann beim Anwender 
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das Gefühl der Überforderung hervorrufen. 

Bereits aus diesem Grund müssen Stan-

dards entwickelt werden, um einheitliche 

bzw. vergleichbare technische Rahmenbe-

dingungen zu schaffen und der Gefahr ent-

gegenzuwirken, zu viele Anforderungen zu 

realisieren. Eine stärkere Standardisierung 

verbunden mit einer zentralen – oder zentral 

koordinierten – Beschaffung von Polizeitech-

nik trägt darüber hinaus dazu bei, Folgekos-

ten im Bereich Betrieb und Betreuung sowie 

Aufwendungen in der Fortbildung zu redu-

zieren. Der ZPT kommt dabei eine wichtige 

Aufgabe als zentraler technischer Dienstleis-

ter der rheinland-pfälzischen Polizei zu. Die 

fachaufsichtlichen Kompetenzen der ZPT 

sollten im Hinblick auf die IT-Infrastruktur so-

wie die eigenständig entwickelten Software-

produkte der Polizei RP weiter gestärkt bzw. 

ausgebaut werden.  

 

Eine konsequente Anwenderbeteiligung 

über den gesamten Prozess der Beschaf-

fung bis zur Einführung der Technik ist für 

deren Akzeptanz von Bedeutung. Die Betei-

ligung der Anwender ist in der Polizei Rhein-

land-Pfalz geübte Praxis und muss beibehal-

ten werden. Sie darf jedoch vor dem Hinter-

grund haushälterischer Zwänge nicht zur 

Proforma-Beteiligung verkommen, die keine 

wirkliche Einflussnahme zulässt. Die Polizei-

behörden und –einrichtungen müssen zu-

gleich daran interessiert sein, durch die Ent-

sendung von Fachberatern/-innen einen 

wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der 

Fachlichkeit zu leisten.  

 

Anwendungen und Informationspools müs-

sen in regelmäßigen Abständen daraufhin 

überprüft werden, ob sie noch erforderlich 

und für ihren Einsatzzweck geeignet sind. 

Bei der Einrichtung neuer elektronischer In-

formationsplattformen müssen die personel-

len Auswirkungen künftig stärker berücksich-

tigt werden. Die Einstellung, Aufbereitung 

und Pflege von Daten sollte als eigene Auf-

gabe verstanden werden und kann in Zeiten 

knapper Personalressourcen kaum noch ne-

ben den Alltagsaufgaben stattfinden.  

 

Arbeitsbedingungen verbessern, neue 

Zusammenarbeitsformen nutzen  

 

Die moderne IT bietet ein großes Potenzial, 

Arbeitsbedingungen und –abläufe zu ver-

bessern und Aufwände zu reduzieren. Das 

gilt es zu nutzen. Über den Ausbau der Te-

learbeit kann ein wichtiger Beitrag zur Ver-

besserung der Vereinbarung von Beruf und 

Familie geleistet werden. Die Nutzung von 

Konferenzsystemen kann z.B. dazu beitra-

gen, das Besprechungswesen zu effektivie-

ren und Abstimmungsprozesse zwischen 

den Polizeibehörden und –einrichtungen zu 

vereinfachen.  

In der Aus- und Fortbildung sollen durch ei-

nen stärkeren Technikeinsatz virtuelle Lehr- 

und Unterrichtsformen auf- und ausgebaut 

werden. Dies stärkt die Eigenverantwortlich-

keit beim Lernenden und ermöglicht zu-

gleich, die Wissensvermittlung quantitativ 

und qualitativ auf eine breitere Grundlage zu 

stellen. 

 

Im Bereich der polizeilichen Ermittlungen 

und der technischen Ermittlungsunterstüt-

zung wird zu prüfen sein, ob und inwieweit 

virtuelle Formen der Zusammenarbeit, z.B. 

bei der Bekämpfung der Internetkriminalität, 

zu einer Unterstützung oder Entlastung stark 

beanspruchter Organisationseinheiten bei-

tragen können.    

 

Kriminal- und Einsatztechnik 

 

Die Kriminaltechnik ist unverzichtbarer Be-

standteil der polizeilichen Aufgabenerfül-

lung. Sie trägt ganz wesentlich zur Aufklä-

rung von Straftaten bei und unterstützt bei 

deren Verhinderung. Qualitativ hochwertige 

und kompetente Spurensicherung und –aus-

wertung bedürfen einer aktuellen, dem 

Stand der Wissenschaft entsprechenden Inf-
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rastruktur. Um den steigenden Anforderun-

gen an den Sachbeweis Rechnung zu tra-

gen, müssen die Kernbereiche der KT des 

LKA und die KT-Labore der Polizeipräsidien 

Qualitätsstandards genügen, die eine Akkre-

ditierung bzw. Auditierung ermöglichen.  

 

Neue Potenziale lassen sich in der KT 

durch die Kooperation mit Forschungsin-

stituten und Universitäten erschließen.  

 

Die Ausstattung mit Führungs- und Einsatz-

mitteln bedarf der kontinuierlichen Überprü-

fung und Fortschreibung auf Grundlage ei-

ner stetigen Beobachtung, Analyse des poli-

zeilichen Einsatzgeschehens und einer sorg-

samen Marktbeobachtung. Insbesondere 

die zunehmende Gewaltbereitschaft gegen-

über Polizeibeamtinnen und –beamten 

macht es erforderlich, die Schutzausstattung 

und Bewaffnung hinsichtlich ihrer Eignung 

und Erforderlichkeit zu überprüfen.  

 

Das Serviceangebot des LKA und der ZPT 

muss sich den technischen Entwicklungen 

anpassen und zukunftsfähig ausgestaltet 

sein.  

Dabei müssen Personalstand und Technik 

den Herausforderungen in der Kriminalitäts-

bekämpfung angepasst werden. 
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13. Polizei und privates Sicherheitsgewerbe  
 

Ausgangslage  

 

Wach- und Sicherheitsgewerbe bietet für 

Unternehmen und Privatpersonen ein brei-

tes Spektrum von Sicherheitsdienstleistun-

gen an:  

 

 Objektschutz,  

 Geld- und Wertdienste,  

 Flughafensicherung,  

 Personenschutz,  

 Pforten- und Empfangsdienste,  

 Werkschutz, 

 Werksfeuerwehr,  

 Schutz von Veranstaltungen oder von 

Wohngebieten,  

 Notruf- und Serviceleitstellen,  

 Begleitung des Öffentlichen Personen-

nahverkehrs (ÖPNV),  

 Ermittlungen etc.  

 

Im Jahr 2012 waren ca. 250.000 Menschen 

in der Sicherheitswirtschaft in ca. 4.000 Si-

cherheitsunternehmen beschäftigt. Dabei 

wurde ein Gesamtumsatz von annähernd 

12. Milliarden Euro erwirtschaftet.  

Seit 1999 gibt es bundesweit zahlreiche Ko-

operationsvereinbarungen mit der Polizei.  

 

Gewerkschaftspolitische Bewertung und 

Schlussfolgerungen: 

 

Das private Sicherheitsgewerbe hat sich auf 

hohem Niveau etabliert.  

Das Gewaltmonopol des Staates bzw. der 

Polizei wird weitgehend anerkannt.  

 

Allerdings sind Grauzonen und auch krimi-

nelle Strukturen teilweise erkennbar (z.B. 

Aktivitäten von Ermittlungsdiensten, Detek-

teien etc.). Die Möglichkeiten der privaten Si-

cherheit (z.B. Global Player) sind im Ausland 

teilweise größer, als die der Polizei. Private 

Sicherheit kann zudem polizeiliche Arbeit in 

bestimmten Bereichen sinnvoll ergänzen 

(z.B. Zugangskontrollen in Flughäfen und 

Stadien). Es mangelt größtenteils jedoch an 

bundesweit gültigen Rahmenbedingungen 

zur Zusammenarbeit, Qualitätsstandards 

und qualifizierten Zugangsvoraussetzungen 

für entsprechendes Personal.  

 

Die GdP fordert die Weiterentwicklung 

der gewerberechtlichen Sachkundeprü-

fung bzw. Zugangsvorrausetzungen.  

 

Die Gewährleistung von Sicherheit ist 

fundamentaler Bestandteil der durch den 

Staat zu gewährleistenden Daseinsvor-

sorge. Das Gewaltmonopol des Staates 

bzw. der Polizei darf zu keinem Zeitpunkt 

zur Disposition gestellt werden. Sicher-

heit darf zudem kein exklusives Produkt 

für diejenigen sein, die es sich leisten 

können.  

 

Tätigkeiten des privaten Sicherheitsgewer-

bes können eine sinnvolle Ergänzung der Ar-

beit der Sicherheitsbehörden, insbesondere 

der Polizei, sein.  

Die Globalisierung bestimmter Entwicklun-

gen offenbart Grenzen der Polizei und der 

Justiz, weshalb private Sicherheit nicht nur 

ein großer Wirtschaftsfaktor, sondern in be-

stimmten Bereichen zur Informationsgewin-

nung unverzichtbar ist.  

 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert 

jedoch, dass die Zusammenarbeit zwischen 

Polizei und Sicherheitsgewerbe nur auf der 

Grundlage klar gefasster Kooperationsver-

einbarungen erfolgen kann und dem Grund-

satz „Beobachten, Erkennen, Melden“ für 

das Sicherheitsgewerbe erfolgen kann. 

Bund und Ländern sollten sich auf ein (Rah-

men-) Konzept „Verbund Polizei und private 

Sicherheitsdienste“ zur Festlegung verbind-
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licher Maßstäbe für die Reichweite der Zu-

sammenarbeit, Aus- und Fortbildung, Quali-

tätsanforderungen bzw. Leistungsstandards 

verständigen. Der Informationsaustausch 

findet seine Grenzen in den gesetzlichen 

Vorgaben. Es sollte angestrebt werden, die 

Zuständigkeit für das Sicherheitsgewerbe 

bei den Innenbehörden anzusiedeln (weg 

von den Wirtschaftsbehörden). Der gesetzli-

che Zugang zum Sicherheitsgewerbe, ent-

sprechende Qualifizierung und Sachkunde-

nachweise, müssen erhalten bleiben.  

Es sollte das Bestreben einer Harmonisie-

rung des europäischen Dienstleistungsmark-

tes unter Regelung folgender Bereiche vo-

rangetrieben werden:  

 

 Zulassung für Unternehmen und Arbeit-

nehmer  

 Grundausbildung  

 Befugnisse  

 Waffen  

 Hunde  

 Uniform und  

 öffentliche Auftragsvergabe.  
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14. Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 

Die Polizei:  

Ein "modernes Unternehmen“?  

 

Der Polizeiberuf stellt hohe Ansprüche an 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist 

mit hohen Belastungen verbunden. Vor dem 

Hintergrund der aktuellen und in Zukunft 

noch zunehmenden Personalnot bei gleich-

zeitiger Leistungsverdichtung wird ein hohes 

Maß an Flexibilität und Engagement in die-

sem besonderen Beruf eingefordert. Die 

überwiegende Mehrheit der Beschäftigten 

hat zudem weitere Aufgaben im Privatleben, 

sie sind selbst Eltern oder Kinder, haben 

Kind oder Kinder oder Eltern zu versorgen. 

Außerdem wollen wir nicht nur leben, um zu 

arbeiten, sondern arbeiten um zu leben! 

 

Die GdP bekennt sich zu einer Polizei, die 

auf familienbedingte Ansprüche eingeht. Für 

die Arbeitszeiten sind schon heute flexible 

Gestaltungen möglich, diese müssen weiter 

ausgebaut werden. Insbesondere im Wech-

selschichtdienst muss es flexible Angebote 

geben, insbesondere weil hier zu Zeiten 

Dienst verrichtet wird, die nicht von klassi-

schen Betreuungsangeboten abgedeckt 

werden. Innerhalb des dienstlich Nötigen 

und Möglichen sollte das ausgeschöpft wer-

den, was den Balanceakt zwischen Beruf 

und Familie unterstützen kann. Das Betreu-

ungsangebot ist noch nicht an allen Orten 

komplett und bedarf des  Ausbaus.  

 

Die Teilzeitbeschäftigung ist bereits an vie-

len Stellen möglich, aber noch lange nicht 

ausreichend gut akzeptiert. Hier handelt es 

sich nicht um minderwertig Beschäftigte, 

sondern um Menschen, die – zeitlich befris-

tet – neben dem Polizeiberuf Verantwortung 

für einen oder mehrere Menschen überneh-

men. Auch Führungspositionen können z.B. 

in der Variante des Job-Sharing besetzt wer-

den. Hier müssen die Dienststellen in die 

Pflicht genommen werden, bei Stellenbeset-

zungen entsprechend auszuschreiben und 

aktiv nach einer zweiten Person zu suchen.  

 

Ein Aufstocken der Arbeitszeit durch Ergän-

zung der Tätigkeit in alternierender Telear-

beit wird durch die GdP ausdrücklich be-

grüßt. Klar sollte sein:Je familienfreundlicher 

die Dienststelle mit dem Mitarbeiter bzw. der 

Mitarbeiterin umgeht, desto geringer sind die 

Abwesenheitszeiten.  

Ziel der GdP ist es, eine Dienstvereinbarung 

zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie zwischen dem Hauptpersonalrat und 

dem Innenministerium abzuschließen.  

 

Personalplanung  

 

Die Personalplanung muss, wie schon seit 

langen Jahren gefordert, auf die Ausfälle 

durch Schwangerschaften, Elternzeiten und 

Teilzeitbeschäftigung eingehen. Bei letzte-

ren sind die Männer nicht aus dem Fokus zu 

lassen. Die Frage muss gestellt werden, ob 

es in den Polizeibehörden und –einrichtun-

gen aber auch in einzelnen Arbeitsbereichen 

ausreichend Personal gibt, um die Aufgaben 

und Ziele umzusetzen.  

 

Personal (-entwicklungskonzept)  

Die GdP setzt sich füreine intensive und wie-

derkehrende Analyse der Beschäftigungs-

verhältnisse ein. Werden die Mitarbeiterin-

nen entsprechend ihrer Fähigkeiten einge-

setzt, ist das Maß an Aus- und Fortbildung 

ausreichend angepasst?  

 

Besonders bei Frauen muss darauf geachtet 

werden, dass sich ihre Beurteilungen ähnlich 

entwickeln, wie die der Männer. Nicht we-

nige Frauen haben gute Abschlüsse, in Füh-

rungspositionen sind sie allerdings unterre-

präsentiert. Besonders durch Teilzeitbe-
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schäftigungen oder Ausfälle im Zusammen-

hang mit Schwangerschaften kann es zu 

Einbrüchen in der Karriere kommen. Eine 

Untersuchung ist hier ein erster Schritt. Wer 

könnte dies besser überwachen und sich 

einmischen, als eine Gleichstellungsbeauf-

tragte, die das Vertrauen ihres Klientels 

durch eine demokratische Wahl genießt?  

 

Dort, wo Frauen unterrepräsentiert sind, sol-

len spezielle Förderungsmöglichkeiten an-

geboten werden, im Bereich der Auswahl für 

das 4. Einstiegsamt wird das Instrument des 

Mentorings bereits genutzt. Dies sollte auch 

für das 3. Einstiegsamt an passenden Stel-

len angeboten werden. Gezieltes Anspre-

chen von Frauen für Führungspositionen 

muss selbstverständlich werden.  

 

Aus- und Fortbildung  

 

Die Aus- und Fortbildung hat sich heute auch 

an den Notwendigkeiten der Beschäftigten 

mit Familienpflichten zu orientieren. Dezent-

rale Fortbildung wird begrüßt, Angebote mit 

Kinderbetreuung parallel zu Lehrgängen 

ebenso. Eine Sensibilisierung und Fortbil-

dung der Führungskräfte auch in der Thema-

tik Vereinbarkeit ist zwingend erforderlich, 

ebenso wie die rechtlich gebotene Berück-

sichtigung der Belange von Frauen und teil-

zeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern in den Beurteilungen.  

 

Gesundheit 

 

Frauenspezifische Aspekte der Gesund-

heitsförderung müssen Eingang in das Ge-

sundheitskonzept der GdP finden. Frauen 

erkranken aus unterschiedlichen Gründen, 

in unterschiedlicher Art und Weise und müs-

sen angemessen behandelt werden. Dauer-

hafte Probleme mit der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie sind auch ein Gesund-

heitsrisiko.  
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15. Führung und Zusammenarbeit  
 

Führung und Zusammenarbeit als  

Erfolgsgarant dauerhafter  

Arbeitszufriedenheit  

 

Gute Führung und Zusammenarbeit sind 

wichtige Voraussetzungen für dauerhaftes 

Wohlbefinden, Arbeitszufriedenheit und da-

mit für die Leistungsfähigkeit der Polizei. Die 

Wissenschaft spricht heute in diesem Zu-

sammenhang von „Salutogener Führung“, 

also einem Führungsverhalten, das für die 

Gesundheit der Beteiligten förderlich ist. 

 

Die stärkere Präsenz von Führungsperso-

nen bei ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterin-

nen ist eine erkannte Herausforderung. Wert 

schätzende und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit und Kommunikation sind Grundlage 

für ein gemeinsames und erfolgreiches Mit-

einander. Hierzu gehören auch der offene 

Umgang mit Fehlern sowie deren Ursachen 

und Wirkungen als Chance zur Weiterent-

wicklung.  

 

Führungspersonen können sich nicht allein 

über ihre Stellung im hierarchischen System 

nach dem Subordinationsprinzip legitimie-

ren. Neben dem aktiven Vorleben der Werte 

des Leitbildes ist eine hohe soziale Kompe-

tenz in der Personalführung wesentliche Vo-

raussetzung für einen erfolgreichen Umgang 

mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese 

werden zunehmend kritischer und fordern-

der.  

 

Erfolgreiche Führungspersonen geben ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Orientie-

rung, Struktur, Halt und Entlastung. Sie be-

rücksichtigen die Ansprüche der unter-

schiedlichen Generationen und beherrschen 

einen adäquaten Umgang mit gut und weni-

ger gut motivierten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern.  

Die Organisation verändert sich ständig, ra-

sant und ungeplant. Hierauf muss das Füh-

rungshandeln angepasst werden. Gut funkti-

onierender Netzwerkarbeit kommt hier eine 

hohe Bedeutung zu. Führungspersonen 

müssen basierend auf einer klaren strategi-

schen Ausrichtung durch (Führungs-) Kom-

munikation Organisations- und Personalent-

wickler sein.  

 

Diese 10 Thesen - verabschiedet vom 

Landesdelegiertentag 2010 - verdeutli-

chen die GdP-Sicht auf die Themen Füh-

rung, Zusammenarbeit und Steuerung:  

 

1) Polizeiarbeit ist im Ersten- und im Aus-

wertungsangriff ein hochkomplexer Vor-

gang, der immer wieder schneller, indi-

vidueller und teils außergewöhnlicher 

Lösungen und Reaktionen bedarf, die 

den ganzen Mann / die Frau fordern. 

2) Daraus folgt, dass der Prozess von Füh-

rung und Zusammenarbeit weder „stupi-

der“ Befehlstaktik noch stereotyper Ab-

lauforganisationen zugänglich ist.  

3) Das Ziel sind kreative und selbständige 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 

Dienst gute technische Arbeitsbedin-

gungen, Wertschätzung und soziale Un-

terstützung erfahren.  

4) Alles ist an den Menschen ausgerichtet, 

den Menschen, die in der Organisation 

Polizei arbeiten und den Bürgerinnen 

und Bürgern zu deren Nutzen letztlich 

jede polizeiliche Tätigkeit sein muss.  

5) Dabei leisten die Polizistinnen und Poli-

zisten bei Gefahrenabwehr, Strafverfol-

gung und Prävention konsequente Ar-

beit auf der Basis der aktuellen und ver-

innerlichten polizeilichen Ziele. 

6) Jede Führungsebene prüft kritisch, ob 

Aufgaben und Entscheidungen auf die 

nächste niedrigere Ebene verlagert wer-

den können (strukturelle Delegation). 
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7) Polizeiarbeit ist in weiten – sehr wichti-

gen – Bereichen nicht quantifizierbar 

und deshalb betriebswirtschaftlichen 

Methoden wie „Controlling“ oder 

„Benchmarking“ nur sehr begrenzt  zu-

gänglich. 

8) Wenn nur die quantifizierbaren Teile po-

lizeilicher Arbeit in scheinbar modernen 

Zählmethoden zur Geltung kommen, 

läuft die Polizei Gefahr, den Blick für 

das Wesentliche zu verlieren. 

9) Die Definition von „Leistung“ wird allzu 

schnell auf das „Zählbare“ reduziert, 

was Kreativität und Motivation behindert 

und zu falschen Bewertungen, Beurtei-

lungen und Personalentscheidungen 

führt.  

10) Führungsverhalten ist geprägt von sozi-

aler Kompetenz - „Überzeugt sein“ und 

„Überzeugen können“ - und nicht von 

stereotypen Ritualen; entsprechende 

Bedeutung kommt der Personalauswahl 

zu.  

 

Führung in Binnenkrisen  

 

Die „Digitale Welt“ produziert und beschleu-

nigt Krisen. Unzureichend Krisenkommuni-

kation belastet das Verhältnis zu den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern. Es bedarf ei-

nes ganzheitlichen Konzepts zum Krisenma-

nagement. Bürokratische Strukturen und der 

vorhandene hierarchische Aufbau hemmen 

notwenige Interaktionsprozesse. Führung 

aus einem Guss bedeutet eine enge und 

kontinuierliche Zusammenarbeit der Füh-

rungskräfte aller Ebenen.  

Die Gesamtausrichtung ihrer Organisation 

ist nicht mehr allen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern klar. Strategische Führungsent-

scheidungen müssen fachlich kompetent, 

transparent und verlässlich getroffen wer-

den.  
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16. Personalförderung 
 

Mit innovativen Instrumenten die syste-

matische Förderung von Fach- und Füh-

rungskräften in der Polizei sicherstellen  

 

Vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels steht die öffentliche Hand vor der 

Herausforderung, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter langfristig an die Organisation 

Polizei zu binden und auch für Ältere attrak-

tive Arbeitsbedingungen zu schaffen.  

 

Zur Bewältigung einer immer komplexeren 

Berufs- und Arbeitswelt bedarf es der syste-

matischen Förderung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Die Instrumente der Perso-

nalförderung sollen sie befähigen, die zu-

künftigen Anforderungen in ihrem Beruf zu 

bewältigen. Voraussetzung für eine erfolgrei-

che Förderung ist eine transparente, ge-

rechte und stetige Förderungspolitik. Die Si-

cherung des Fach- und Führungsnachwuch-

ses durch die Ausschöpfung der Potenziale 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Vo-

raussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Po-

lizei. Diesen Anforderungen kann die Polizei 

nur durch ein ganzheitliches Personalent-

wicklungskonzept als Bestandteil eines stra-

tegischen Personalmanagements gerecht 

werden.  

 

Anforderungen bestimmen  

 

Grundlage für die Festlegung von Anforde-

rungen bilden Aufgaben, Organisations-

struktur, Strategien und Ziele der Polizei. 

Erst auf Basis einer klaren und eindeutigen 

Beschreibung der Aufgaben sowie einer 

ganzheitlichen strategischen Ausrichtung 

können die Ziele der Polizei Rheinland-Pfalz 

in einem ständigen Prozess fortentwickelt 

werden. Sie bilden die Basis für die Erstel-

lung von Anforderungsprofilen, die beschrei-

ben, über welche Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter verfügen müssen. Grundlage für ein 

ganzheitliches Personalentwicklungskon-

zept ist die Beschreibung und Bewertung al-

ler Stellen im Polizeidienst unabhängig von 

Laufbahn und Status.  

 

Stellen- und Funktionsbeschreibungen  

 

Stellenbeschreibungen sollen Auskunft über 

die wahrzunehmenden Aufgaben des Stelle-

ninhabers sowie über die erforderlichen An-

forderungen und Qualifikationen geben. Sie 

beschreiben die Stellenbezeichnung sowie 

die Rangstufe des Stelleninhabers. Darüber 

hinaus stellen sie die Einordnung einer Stelle 

innerhalb der Organisation der Polizei dar. 

Sie enthält die der Stelle zugewiesenen 

Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.  

Der Zusammenhang von Tätigkeitsprofil, An-

forderungsprofil und Qualifikationsprofil zeigt 

auf, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

für die Wahrnehmung der gegenwärtigen 

und zukünftigen Aufgaben ausreichend qua-

lifiziert sind. Tätigkeiten mit vergleichbaren 

Anforderungen sollen in Stellenbündel zu-

sammengeführt werden.  

 

Stellenbewertungen  

 

Stellenbewertungen auf Basis analytischer 

Dienstpostenbewertungen ermöglichen die 

anforderungs- und leistungsgerechte Zuord-

nung der Stellen zu den Statusämtern der je-

weiligen Laufbahn der Polizei Rheinland-

Pfalz. Von besonderer Bedeutung für ein 

ganzheitliches Personalentwicklungskon-

zept ist die durchgängige Bewertung aller 

Stellen innerhalb der Organisation der Poli-

zei.  

Entscheidend für Motivation und Mitarbeiter-

zufriedenheit ist die haushaltsrechtliche Hin-

terlegung der Stellenbewertungen mit den 
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erforderlichen Haushaltsmitteln. Erst die un-

mittelbare Zuweisung zum Statusamt nach 

Übertragung der Stelle und Ablauf der Pro-

bezeit stellt die Attraktivität von Fach-, Pro-

jekt- und Führungskarrieren sicher.  

 

Regelbeförderungen für Sachbearbeite-

rinnen und Sachbearbeiter  

 

Kolleginnen und Kollegen erwerben mit ih-

rem Fachhochschulabschluss die Grund-

qualifikation für die Aufgabenwahrnehmung 

in der Funktion des Sachbearbeiters. Diese 

wird durch Erkenntnisgewinn in der Aufga-

benwahrnehmung und Erfahrungswissen 

vervollständigt. Deshalb ist dieser Wissens-

zuwachs durch Regelbeförderungen zu ho-

norieren. Nach Eintritt in das 3. Einstiegsamt 

soll bei Feststellung der Eignung nach drei 

Jahren die Beförderung in das Besoldungs-

amt A 10 und nach  weiteren drei Jahren in 

die A 11 erfolgen.  

Dies gilt ebenso für die Kolleginnen und Kol-

legen, die am Bewährungsaufstieg teilge-

nommen haben. 

 

Verfahren zur Stellenbesetzung ab A 12  

 

Alle Funktionsübertragungen in Statusämter 

der Besoldungsstufen A 12 und höher sind 

ebenenspezifisch auszuschreiben. Im Rah-

men eines Personalauswahlverfahrens sind 

anhand von Anforderungsprofilen und an-

lassbezogener Beurteilungen die geeigne-

ten Stelleninhaber auszuwählen. Nach Ab-

lauf einer Probezeit und Feststellung der 

Eignung ist das entsprechende Statusamt  - 

wie in der Wirtschaft und der allgemeinen 

Verwaltung üblich – unmittelbar zu übertra-

gen.  

 

Mitarbeitergespräche und  

Zielvereinbarungen  

 

Das Mitarbeitergespräch ist das Instrument, 

mit dem auf allen Funktionsebenen die Be-

dürfnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter erschlossen werden. Es 

dient dem konstruktiven Austausch zwi-

schen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter über die aktuelle Arbeitssitu-

ation, erkundet persönliche Entwicklungs-

möglichkeiten und verbessert die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie. Sie vereinbaren 

ihre individuellen Ziele orientiert an den Or-

ganisationszielen sowie der persönlichen 

Karriereplanung.  

 

Beurteilungen  

 

Zur Durchführung von Stellenbesetzungs- 

und Auswahlverfahren sind anlassbezogen 

Eignungs- und Potenzialbeurteilungen zu er-

stellen, die sich an den individuellen Anfor-

derungen der Stelle orientieren. Die Beurtei-

lung ist ein standardisiertes Instrument, das 

aufbauend auf den Mitarbeitergesprächen 

eine sachgerechte Entscheidungsgrundlage 

für ein Personalauswahlverfahren darstellt. 

Zur sachgerechten Durchführung von Beur-

teilungen bedarf es eines zeitgemäßen, effi-

zienten und diskriminierungsfreien Beurtei-

lungssystems, das sowohl den Bedürfnissen 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 

auch der Organisation an einer optimalen 

Personalauswahl für die spezifische Aufga-

benwahrnehmung gerecht wird.  

 

Personalförderkonzepte  

 

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der 

Polizei ist es notwendig, Kolleginnen und 

Kollegen mit besonderen Fähigkeiten so-

wohl in fachlicher Hinsicht als auch im Hin-

blick auf die Übernahme von Führungsver-

antwortung frühzeitig zu erkennen und ge-

zielt zu fördern.  

Die Polizei der Zukunft soll bunter und viel-

fältiger aufgestellt sein. Frauen und Men-

schen mit Migrationshintergrund wie auch 

Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte müssen zu-

künftig in allen Bereichen ausreichend ver-
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treten sein. Das bereits bestehende Förder-

konzept zur Vorbereitung auf das 4. Ein-

stiegsamt ist durch weitere Konzepte sowohl 

für Fachkarrieren als auch Führungsaufga-

ben im 3. Einstiegsamt zu ergänzen.  

 

Förderverwendungen  

 

Förderverwendungen sollen Kolleginnen 

und Kollegen die Möglichkeit eröffnen, sich 

außerhalb ihres bisherigen Tätigkeitsfeldes 

in persönlicher und fachlicher Weise weiter 

zu entwickeln. Die Möglichkeiten für Fach-

karrieren und Führungsfunktionen sind aus-

zuweiten.  

Die Zulassung zur Förderverwendung ist 

über ein Auswahlverfahren unter Beteiligung 

der Personalvertretungen zu ermöglichen.  

 

Karriereplanung  

 

Ein ganzheitliches Personalentwicklungs-

konzept soll den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern Möglichkeiten aufzeigen, wie sie Ein-

fluss auf ihren persönlichen Karriereverlauf 

nehmen können. Dabei verschaffen Haupt-

entwicklungswege und Regelverwendungs-

zeiten Planungssicherheit sowohl für eine 

mögliche Führungs- als auch eine Fachkar-

riere. Insbesondere die Erstverwendungen 

nach Abschluss der Ausbildungen im 3. und 

4. Einstiegsamt sollten grundsätzlich unter 

den gleichen Rahmenbedingungen erfolgen, 

sofern nicht besondere Kenntnisse und Fä-

higkeiten eine anderweitige Verwendung 

aufzeigen.  

 

Im Bereich der Führungskarriere gewinnt die 

Verwendungsbreite eine besondere Bedeu-

tung, wobei sowohl Stabs- und Linienfunkti-

onen als auch Tätigkeiten in der Lehre und 

ministerielle Verwendungen in gleichem 

Maße zu berücksichtigen sind. Daneben er-

fordert eine Projektkarriere eine besondere 

Betrachtung.  

 

Neben der Aufstiegskarriere können auch 

horizontale Veränderungen, wie erweiterte 

Selbständigkeit und zusätzliche Verantwor-

tungsübernahme, eine Karriere prägen.  

 

Mentoring  

 

Durch Mentoring-Programme sollen die per-

sönliche Weiterentwicklung und die berufli-

che Förderung von Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern unterstützt werden. Mentoring ist 

Teil eines Personalentwicklungskonzeptes 

und soll allen zukünftigen Führungskräften 

und Fachkräften angeboten werden. Die 

Mentorinnen und Mentoren müssen auf Ba-

sis fachlicher und persönlicher Anforderun-

gen für die Aufgabenwahrnehmung speziell 

ausgewählt und qualifiziert werden.  

 

Coaching  

 

Die Übernahme besonderer Führungsfunkti-

onen, wie beispielsweise die Leitung heraus-

ragender Projekte, stellt die Betroffenen vor 

Herausforderungen, die durch die polizeili-

che Aus- und Fortbildung nur bedingt vermit-

telt werden können. Hier soll den Betroffe-

nen durch internes oder externes Coaching 

zusätzliche Unterstützung gewährt werden.  

 

Nachfolgeplanung und Wissenstransfer  

 

Die Nachfolgeplanung ist ein wichtiges Steu-

erungsinstrument, um insbesondere in Zei-

ten hoher Ruhestandsversetzungen das Er-

fahrungswissen zu erhalten. Die inhaltliche 

Ausgestaltung ist abhängig vom jeweiligen 

Anforderungsprofil der Stelle und den not-

wendigen Personalentwicklungsmaßnah-

men für die Nachfolgerin oder den Nachfol-

ger. Die zeitgerechte Durchführung von Stel-

lenbesetzungsverfahren ist eine Grundvo-

raussetzung, um den Wissenstransfer si-

cherzustellen. Wiederbesetzungssperren 

führen zwangsläufig zu Wissens- und Quali-

tätsverlusten. Grundsätzlich sind überlap-

pende Einarbeitungszeiten einzuplanen. Zur 
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Sicherstellung eines standardisierten Ver-

fahrens ist der Prozess im Rahmen eines 

Gesamtkonzeptes Personalentwicklung 

konzeptionell zu entwickeln.  

 

Fachkarriere  

 

Die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung er-

fordert aufgrund steigender fachlicher Anfor-

derungen immer komplexere Qualifikatio-

nen. Zur Gewinnung und Bindung von Fach-

kräften ist deshalb neben der Führungskarri-

ere auch die Fachkarriere ein wichtiger Bau-

stein zur Sicherstellung von Qualität in der 

Aufgabenwahrnehmung. Neben Qualifika-

tion und Erfahrungswissen im Beruf sollten 

auch Anreize für Zusatzqualifikationen über 

interne und externe Bachelor- und Master-

studiengänge gesetzt werden. Dies gilt bei-

spielsweise in den Fachrichtungen Informa-

tionstechnik, digitale Forensik, Nachrichten-

technik, Betriebswirtschaft, Projektmanage-

ment und Kriminaltechnik. Dabei gewinnt die 

Vernetzung von polizeilichem Fachwissen 

und spezialisiertem Wissen an Bedeutung. 

Nach einem Auswahl- und Zulassungsver-

fahren sollte geeigneten Bewerbern und Be-

werberinnen der Besuch ausgewählter Stu-

diengänge ermöglicht werden, die nach Ab-

schluss des Studiums die Übertragung ent-

sprechend bewerteter Funktionen ermögli-

chen. Die Instrumente der Personalförde-

rung sollten dabei – aufbauend auf mögli-

chen Vorkenntnissen – bereits während der 

Tätigkeit als polizeiliche Sachbearbeiter oder 

Sachbearbeiterin unmittelbar nach der Aus-

bildung zum Tragen kommen.  
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17. Großeinsätze der Polizei  
 

Polizei und Einsatzlagen 

 

Die Bewältigung von Einsatzlagen ist auch 

zukünftig ein wichtiger Parameter, an der 

eine professionelle Polizei nicht zuletzt auch 

vom Bürger gemessen wird. Dabei stehen 

Alltagslagen, wie sie sich regelmäßig im 

Wechselschichtdienst der Polizei ereignen, 

z. B. Gewaltdelikte wie Gewalt in engen so-

zialen Beziehungen (GesB), Wohnungsein-

brüche usw., genauso im Fokus der Öffent-

lichkeit, wie Sonderlagen, z.B. herausra-

gende Bedrohungslagen, Entführungen, Er-

pressungen oder Geiselnahmen oder auch 

neue Formen des Bürgerprotestes. Die viel-

fältige und zukünftig nur schwer prognosti-

zierbare Nutzung des Internets erhöht dabei 

die Anforderungen an die Polizei.  

Die Polizei kann bei immer knapperen Res-

sourcen den Erwartungen der Bürger und 

den eigenen Ansprüchen nur gerecht wer-

den, wenn eine permanente Effizienzüber-

prüfung des Personaleinsatzes und der Aus-

stattung stattfindet und Prioritäten transpa-

rent diskutiert und klar definiert werden. 

 

Ziel einer demokratischen und offenen Ge-

sellschaft ist dabei, die Verfügbarkeit der Po-

lizei auch in der Fläche zu erhalten und 

gleichzeitig die Personalausstattung für die 

Bewältigung von Großlagen zu gewährleis-

ten. Um diesen Anforderungen zu genügen, 

ist eine leistungsfähige Bereitschaftspolizei 

zur Unterstützung des polizeilichen Einzel-

dienstes und zur Bewältigung von Großein-

sätzen unerlässlich.  

Die vielfältigen und prognostizierbar zusätz-

lichen Einsatzbelastungen müssen in den 

künftigen Personalbedarfsberechnungen 

berücksichtigt werden.  

Die Aufgabenwahrnehmung durch die origi-

när zuständigen Behörden und Stellen kann 

die Polizei mittelfristig entlasten. Die Zusam-

menarbeit mit anderen Behörden und Orga-

nisationen ist für die Polizei bei ihrer Aufga-

benerfüllung obligat – dies schließt auch die 

Beteiligung an und die Durchführung ge-

meinsamer Übungen zur pro-aktiven Vorbe-

reitung auf künftige Herausforderungen mit 

ein.  

Profitorientierte Unternehmen strapazieren 

bereits jetzt übermäßig die Inanspruch-

nahme der Polizei. Siebinden die Polizei in 

erheblichem Umfang, was zwangsläufig zu 

Prioritätenverschiebungen und Defiziten in 

anderen Bereichen führt. Die GdP fordert 

eine Kostenbeteiligung der Veranstalter. 

Eine solche Sicherheitsabgabe muss dann 

unmittelbar in die Sicherheitsarchitektur rein-

vestiert werden.  

 

Polizei und Bundespolizei 

 

Landes- und Bundespolizei leisten einen ele-

mentaren Beitrag zur Gewährleistung der in-

neren Sicherheit. Auch wenn in vielen Ein-

satzlagen oder bei Aus- und Fortbildung eine 

Zusammenarbeit erforderlich ist und prakti-

ziert wird, hält die GdP an der getrennten Or-

ganisationsform und den klar differenten 

Aufgabenzuweisungen auch perspektivisch 

fest.  

 

Polizei und Bundeswehr 

 

Die GdP hält an der grundsätzlichen Aufga-

bentrennung zwischen Polizei und Bundes-

wehr fest. Die entsprechenden Regelungen 

aus dem Grundgesetz haben sich bewährt. 

Die Polizei als Garant der inneren Sicherheit 

und die Bundeswehr arbeiten ausschließlich 

auf Basis der grundgesetzlichen Regelun-

gen zusammen (Art. 35, 87a und 91 GG).    

 

 



GdP. Wir gestalten Zukunft. POLIZEI 2026 

60 
 

POLIZEI 2026 in Stichworten 

 

1. Die Polizei Rheinland-Pfalz und sich 
ergebende gesellschaftliche Entwick-
lungen – Wechselwirkungen und Her-
ausforderungen 

 auf Dauer angelegtes Zukunftsradar 
 

2. Kriminalitätsbekämpfung 

 Kriminaltechnik   

 Arbeitsweise der Häuser des Ju-
gendrechts in der Fläche überneh-
men 

 polizeiliche Präsenz in der Fläche 
und eine angemessene Reaktions-
zeit  

 langfristig ein VZÄ-Wert von 9000 si-
chern 

 Fachkarrieren in der Kriminalpolizei 
sind auszubauen 

 Fähigkeiten bei der Verarbeitung 
und Auswertung von Massendaten 
(Telekommunikation, Bilder, Video, 
Audio, Navigation, Ortung) 

 

3. Verkehrssicherheitsarbeit 

 Einsatz moderner Technik bei Unfal-
laufnahme und –bearbeitung  

 

4. Recht und Neue Medien 

 Rechtliche Möglichkeiten mit perso-
nellen und technischen Möglichkei-
ten im Einklang  

 

5. Beteiligungsrechte in einer demokra-
tischen Polizei 

 Umfassende Beteiligung der Perso-
nalvertretungen 

 

6. Gesunde Polizei – Leistungsstarke 
Polizei!  

 Gestaffelte Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit für Lebensältere 

 Verlängerung des Zusatzurlaubs für 
WSD / SD 

 gemeinsame Organisation des 
Wechselschichtdienstes durch meh-
rere Polizeiinspektionen 

 Zeitliche Faktorisierung von Nacht-
arbeitszeit  

 Weitgehende Beseitigung von Ruf-
bereitschaften 

 Arbeitsmedizin für die Polizei durch 
eigene Ärzte 

 Vorsorgekuren für Polizei-beschäf-
tigte 

 Bildungs- und Trainingsangebote 
zur Verhaltensprävention 

 

7. Bildung in der Polizei Rheinland-Pfalz 

 Online-Bewerbung 

 studieren, wohnen, essen und leben 
auf dem Campus  

 Eigenständigkeit einer Hochschule 
für die Polizei Rheinland-Pfalz 

 kooperative Forschungsprojekten 
sowie die Durchführung eigener an-
wendungsorientierter Forschungs-
vorhaben 

 Einrichtung von Professuren  

 Öffnung der DHPol für weitere Studi-
engänge 

 

8. Beamtenpolitik 

 Mitnahme erworbener Pensionsan-
sprüche und Rentenansprüchen 

 abschlagfreier Übergang in den Ru-
hestand nach 45 Dienstjahren  

 abschlagfreier Übergang in den Ru-
hestand nach 40 Jahren bei Dienst-
unfähigkeit oder bei Schwerbehinde-
rung  

 Hilfsangebote für von Dienstunfall 
Betroffene  

 Beweislastumkehr für die Anerken-
nung von Dienstunfällen 

 freien Heilfürsorge für alle Polizistin-
nen und Polizisten 
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9. Tarifrecht / Verwaltungsmitarbeiterin-
nen und Verwaltungsmitarbeiter 

 Polizeibeamtinnen und –beamte aus 
administrativen und technischen Ar-
beitsbereichen herauslösen 

 Nachbesetzungen durch Tarifperso-
nal oder Verwaltungsbeamtinnen 
und –beamte 

 Jede ausgewiesene Stelle muss mit 
dem erforderlichen Budget hinterlegt 
sein 

 

10. Organisation 

 Ziel eines Landespolizeipräsidiums 
wird aufgegeben 

 Reduzierung des Innenministeriums 
auf Sicherheits- und Kommunalauf-
gaben 

 Funktion und Bedeutung des In-
spekteurs der Polizei aufwerten 

 Einrichtung einer eigenständigen 
Hochschule der Polizei in Rhein-
land-Pfalz 

 Eigenständigkeit der Zentralstelle für 
Polizeitechnik 

 Kein Wegfall der Ebene der Polizei-
direktionen 

 Verkehrsdirektion und Zentrale 
Dienste 

 Sicherung der Standorte der Polizei-
inspektionen unter dem Gesichts-
punkt einer Einsatzgrundzeit (Reak-
tionszeit) 

 K/1 von K/2 trennen 

 K/17 aufsplitten in K/17 und K/18 

 Einrichtung von Sachgebieten Um-
weltkriminalität  

 Schaffung von Polizeibeiräte auf PI-
Ebene 

 

11. Polizei und Verfassungsschutz 

 Auflösung des Verfassungsschutzes 

 Vorfeld-Beobachtungen durch ein 
wissenschaftliches Institut 

12. Ausstattung und Sachhaushalt 

 Den technischen Entwicklungen an-
passen und zukunftsfähig ausgestal-
ten 

 

13. Polizei und privates Sicherheitsge-
werbe 

 gewerberechtlichen Sachkundeprü-
fung 

 

14. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 Balanceakt zwischen Beruf und Fa-
milie 

 Teilzeitbeschäftigung 

 Job-Sharing  

 spezielle Förderungsmöglichkeiten 

 Mentorings 
 

15. Führung und Zusammenarbeit 

 ganzheitliche Konzepte zum Krisen-
management 

 

16. Personalförderung 

 Stellen- und Funktionsbeschreibun-
gen  

 analytische Dienstpostenbewertun-
gen 

 unmittelbare Zuweisung zum Sta-
tusamt 

 Regelbeförderungen nach A 10 und 
A 11 

 internes oder externes Coaching 

 Nachfolgeplanung als wichtiges 
Steuerungsinstrument 

 Fachkarriere 
 

17. Großeinsätze der Polizei 

 Personalausstattung für die Bewälti-
gung von Großlagen 

 Sicherheitsabgabe als Kostenbeteili-
gung gewerblicher Veranstalter 
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Umschlagseite innen Werbung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GdP. Wir gestalten Zukunft. POLIZEI 2026 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückseite Werbung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


